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Noch manche Bergstadt auf , wo rauher Wald sonst stand,
Hat Freiberg doch den Ruhm und weiß ihn auch zu wahren.

Daß man hier Gänge fand , wie sie kein Land gekannt.

Dritter Abschnitt.

Inhalt.
Die älteste Freiberger Berg - , Hütten - und Münzvcrfassuna , nebst

Beschreibung einiger besonderen Gebräuche dabei.
Als -Quellen dienten:
Außer einigen von den angeführten Urkunden r 1) v . 1186 . Markgraf

Otto befreit Einige vom Jahrding silioas . S . Sammt . z. Sachs . Gesch.
Bd . IV . S . 262 . 2 ) U. von 1244 , worin Heinrich d. Erlauchte d. Stifts¬
kirche z. Meisten einen Bicarius bestellt mit den Worten : blos er Irereckes
preckieti noslrl sex roleula a Viosrio , <̂ur pro tempore lueril , in uro-
nein » ostrs Vrilrero, ut preckiximus sinxulis annis reclpleuck» a Vobis
sliensvimus . S . 33 illee Dlcemsnn . Cock. ckiplom. p. 107 —'100. 3) 1260
(ungefähr ) . Die von König Wenzel bestätigten Jglauer Bergrechte . S . d.
Graf . Caspar v. Sternbcrg Umrisse ein . Gesch. d. böhm , Bergwerke 1. Bd.
2. Abth. Urkundenb. S . 11— 16. 4) v. 6. Jul . 1255. M . Heinr. d. Erlauchte
verordnet , daß alle Bergsachcn vor d. obersten Borgte und d. 24 geschworenen
Bürgern zu Freiberg verhandelt werden sollen . S . Sammt . Verirr . Nachr.
Bd . Ä. S . 213 . 5) 1260 ungef . Instruktion d. Jglauer Berggerichts an d.
Abt zu DsiiKus in Schlesien , was bei ncucntdeckten Bergwerken Rechtens
sei. Sternbcrg a . a . O . S . 23 . 6) 25 . Aprl . 1271 . luro er libertäres
Lilvsnoruni auf dem Harz. S , Corpus jur. metsll . v. Thomas Wagner
S . 1023 . 6 ) v . 10 März 1266 . Heinrich d . Erlauchte schenkt d . Nonnen u.
dem Hospitale z. Freiberg die leinenen Säcke und die Planen , in welchen das
Erz gewaschen wurde nebst d. zurückgebliebenen Erze . S . Horn . Ilenr . III.
Cock. Diplom , p . 56 — 57 . 8) D . 11 . Mai 1271 . bcstät . Heinr . d . Erl . die
Schenkung der Zinsen von 220 Mark Silber aus der Münze z. Fr . an das
Hospital . S . Horn I . I . p . 334 — 35 . S) D . 2 . Novb . 1271 . bestät . dcrs.
eine Schenkung von 10 ral . aus der Münze a. d. Hosprt . Horn 1. 1. p . 337.
10) 1294. Markgraf Friedrichd. Freudige bestellet die geschworenen Bürger
zu Freiberg , daß selbige alles dasjenige , was den Bergwerken nützlich ist , rü¬
gen und setzen sollen . S . Samml . vcrm . Rachr . z. Sächs . Gesch. Bd . 3.
S . 214 . 11 ) 1294 . Das Stadtrccht der Stadt Freyberg , herausgcg . v . Dr.
A . F . Schott . Lpz. 1775 . 4 . 12) 1290 — 1310 . Die goslarschen Berggesetze
aus einem Codex des goslarschen Archivs neu herausgegeben von Dr . A. F . H.



Schaumann. Hannov. 1842. 13) v. 14. Mai 1296. K. Adolph bestätigt d.
Kl. Nimptschend. Bergzehnten. S . Samml. z. Sachs. Gesch. Bd. X.
S . 236—28. 14) 1328. M. Friedrichd.Ernsthaftenz. Meißen Jnstruction
f. d. Bergmeisterz. Frcibcrg, wie selbiger sich bei seinem Dienste verhalten
solle. S . KlotzschB. Urspr. d. Bergw. in SachsenS . 285—290. Mel¬
iere Schriften » 1) D« Ii6»erslili»s kt rebus rnelsllicis libl. V. ^ »ct.
Alberto IVIsguo. 6olon . 1569. Duvil . P. 226 — 310. u. 341 — 48, 2) Georg
Agricolas Bergwcrkbuch. Uebers. d. Philipp Bcchius. Frankfurt am Main.
1580. lol. Außerdem defs. ksrinsoniis PI. 429. und Iloceri kUIrei-Zoin
in lVlirnis V. 295—376. Neuere Schriften . 1) Das entlarvte
Jdolum der Wünschelruthe durch 1' I,eopI>!Ium 2elbii>uin. Drcsd. 1704. 8.
S . 54— 144. 2) Aug. Bcyer Gründl. Unterrichtv. Bergbau. Schnccberg
1749. lol. S , 9 —15. 3) Dlieockor. Hircbiusier Ilissertst . >Ie
>iizul» 61,-inst,4os. vritikb . 1769. 4. 4) I . Fr> Klotzsch Versuch einer
chursächsischen Münzgcschichtk1. Th. Chcmn. 1779. S . 1—58. 5) 6voi-g
^giicolss Lermsvnus. Uebers. v. F . A. Schmid. Frcib. 1806. S . 233—
37. Außerdem 06s lVleisII. Th. 2. S . 227—336. Ueb. d. Erbebe-
reitcn u. Th. III. S . 127—140. Histor. Nachr. v. d. Pochwerken. Ferner
(Klotzsch) Samml. Nerm. Nachr. z. Sachs. Gesch. Lh. 3. Gesch. d. Berg-
schöppcnstuhls in FrcibergS . 129—206. Neun Stück noch eingedruckte Urk.
S . 351—56. Ueb. d. Waldwerke. Ebend. Bd. 6. Bemerk, üb. d. Meis-
nische MünzverfassungS . 1—104. Ferner Bd. 9. Aufklärung alter Bcrg-
werkvcrfaffungS . 273—325.

Die auffallendste Erscheinung für jene Zeit aber und der
Grund, warum der Freiberger Silberbergbau ein so großes Auf¬
sehen erregte, war nicht etwa blos die Menge des edlen Metal¬
les, obwol auch diese keineswegs unbeträchtlichgewesen sein mag,
als vielmehr die damals fast neue Erfahrung von reinem gediege¬
nen Silber, welches man hier gefunden hatte. Und dieß hebt
auch der große Gelehrte des 13ten Jahrhunderts Albert, Graf
von Bollstädt, in seinem Werke über die Steine und Metalle
besonders hervor. Hier in Wriebcg(so heißt Frciberg bei ihm)
findet sich, lehrt er, weiches Silber, welches einem zähen Breie
gleicht und die reinste und beste Art von Silber ist. Denn es
enthält äußerst wenige fremdartige Bestandtheile, gleich als ob
es von der Natur selbst mit Fleiß gereinigt wäre. Es mußte
dieß aber damals um so mehr befremden, als es sich mit den
Ansichten über die Entstehung der Mineralien, wie sie in jener
Zeit herrschend waren, keineswegs wohl vereinigen ließ. Ist doch
nach der Meinung der damaligen Gelehrten alles Gestein dadurch



entstanden , daß sich Erde und Wasser vermischt und zu Einem

Körper verdichtet haben . Bei den Metallen treten nun als be¬

sondre Bestandtheile noch der Schwefel als der Vater , welcher

das Metall erzeugt , und das Quecksilber als die Mutter , welche

es empfängt , hinzu . Seine eigentliche Entstehung aber schreibt

sich von den Gestirnen her , welche auf der Erde ihren Drittel¬

und Brennpunct finden , und als irdisches Abbild von den himm¬

lischen sieben Planeten die sieben Metalle bilden und zwar das

Blei als Bild des Saturn , das Zinn als das des Jupiter,

das Eisen als das des Mars , das Gold als das der Sonne,

das Kupfer als das der Venus , das Quecksilber als das des
Merkur und das Silber als das des Mondes.

Gleichwol mußte sich bei ihrer Entstehung , zu welcher auch

die Hitze im Innern der Erde wesentlich beitrug , ihnen noch

viel Unreines beimischen . Indem nämlich , lehrte man weiter,

» in den Höhlungen und Rissen der Erde Dämpfe aufstiegen , setz¬

ten diese namentlich dann , wenn sie an der Oberfläche auf

hartes Gestein stießen und sich in Folge dessen zurückwälzten,

den feinern Stoff des Metalls , welchen sie enthielten , im In¬

nern ab . Hier füllte nun derselbe die Risse und Gänge aus und

zwar so , daß das Edlere und Feinere tiefer in das Innere drang,

als der unedlere und gröbere Stoff . Doch mußte es sich aus

eben dem Grunde auch am häufigsten dem ganzen Gestein bei¬

gemischt zeigen und so erkläre sich die Wahrnehmung , daß es

höchst selten rein gefunden werde . War dieß dennoch bisweilen

der Fall , und hatte man es theils als eine glänzend reine Säule

in der Erde zerstreut angetroffen , wie es nach Albertus eben

in Freiberg der Fall gewesen war , so erregte dieß um so mehr

Erstaunen und Albertus kann sich die Erscheinung nur daraus

erklären , daß er meint , es müsse in diesem Falle früher in der

Gegend ein Uebermaß von Quecksilber vorhanden gewesen sein.

Bei solchen Ansichten , wie sie einer der größten Gelehrten

des 13ten Jahrhunderts ausführlicher entwickelt hat , ist es nun

auch nicht zu verwundern , wenn die Kunst die Orte aufzufin¬

den , wo diese Schätze lagen , als thcilweise der Zauberkunst un¬

gehörig betrachtet wurde . Dieß sagt derselbe Gelehrte ausdrück¬

lich , und Bocer bestätigt es in Bezug auf unsre Gegend eben-
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falls ; so daß die Meinung derer , welche den Gebrauch der

Wünschelruthe erst von den Zeiten des dreißigjährigen Krieges

herleiten , hierdurch vollständig widerlegt wird . Es war aber

diese Wünschelruthe , welche auch den Namen Schlagruthe , Glücks¬
ruthe , Bcrgruthe oder Windesruthe führte , gewöhnlich von

Holz und zwar in unsrer Gegend am häufigsten von der Hasel¬

staude . Man nahm nämlich an , daß zur Auffindung von Sil-

bcrgängcn Ruthen von diesem Holze besonders geeignet seien , so
wie eichene um Kupfer , tannene um Blei und Zinn , weidcne

und crlene hingegen um Wasserquellen aufzusuchen , und eiser¬
ne oder stählerne um Goldgänge zu finden . Der Baum oder

Strauch , von welchem sie geschnitten wurde , mußte aber wo

möglich vom nächsten Jahrgange oder Sommerlatten sein , er

mußte ferner in solchen Gegenden wachsen , wo sich Gänge

fanden und gleich von Natur selbst die Ruthe so , wie man sie

brauchte , d . h. mit der Zwiesel angesetzt haben . Dabei war

es auch gar nicht gleichgiltig , zu welcher Tages - oder Jahres¬

zeit Man sie abgeschnitten hatte . Da meinten Etliche , sie müsse
an einem Sonntage nach dem Neumonde früh Morgens vor¬

dem Aufgang der Sonne geschnitten sein und zwar am be¬

sten im September und December . Andre empfahlen hierzu
den Charfreitag , oder falls man nicht bis zu diesem Tage war - ,
ten konnte , einen Sonntag , wo der Mond voll sei , noch Andre

die Frühlings - Nachtgleiche um Mariä Verkündigung , und zwar

bei zunehmendem Monde , doch vor Sonnenaufgang , Andre end¬
lich den Ostertag oder die Christnacht . Einige nahmen auch die

Mittwoche und zwar die Stunde als die geeignetste an , wo Mer¬
kur regiere , und es fehlte auch nicht an denen , welche allein die

Johannis - Nacht als passende Zeit anerkannten , wo man sie nackt

zwischen 11 — 12 holen und schneiden müsse . Sie mußte aber
unterwärts und zwar stehend der aufgehenden Sonne zu und

gewöhnlich mit 3 Schnitten im Namen der heiligen Dreifaltigkeit

geschnitten werden . Gemurmelt wurden hierbei entweder die

Worte : Im Anfang war das Wort ; oder : Dein Stecken , und

Stab trösten mich ; oder auch eigne Formeln , wie z. B . : Gott
grüße dich , du edles Reiß . Mit Gott dem Vater suche ich dich,

mit Gott dem Sohne finde ich dich , mit Gott des heiligen Gei-
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stes seiner Kraft und Macht breche ich dich. Ich beschwöre dich
Ruthe und Sommerlatte bei der Kraft des Allerhöchsten , daß
du mir wollest zeigen , was ich dir gebiete , und solches so ge¬
wiß und wahr , so rein und klar , als Maria , die Mutter Got¬
tes , eine reine Jungfrau war , da sie unsern Herrn Jesum ge¬
bar , im Namen des Vaters , des Sohnes und des heil . Geistes,'
Amen . Ihre Gestalt nun mußte von der Art sein , daß sich die¬
selbe gabelte , wobei gewöhnlich das Hauptende etwas kurzer , die
beiden Hörner länger waren , damit man bei öfterem Gebrauche
etwas abschneiden könne.

Von dieser Ruthe also faßte der Ruthenganger die beiden
Enden oder Hörner mit beiden Handen so , daß die zusammen¬
gedrückten Finger ein paar Fäuste bildeten und über sich gen Him¬
mel sahen ; wie denn auch der Theil , wo die Enden zusammen¬
gingen , nach oben stehen mußte . Dann schweifte er hin und
wieder an allen Orten des Gebirges . So bald er aber nun wirk¬
lich den Fuß auf einen Gang gesetzt hatte , da wandte und drehte
sich, so heißt ps , die Ruthe und zeigte somit den Gang an.
Sobald er hingegen den Fuß davon weggewandt hatte und fort¬
gegangen war , stand die Ruthe wieder still . Doch ging dieß
bei einem leichter als bei dem andern . Manchem schlug sie blos
aus dem Ausstrcichcn der Gange unter der Dammerde , man¬
chem im Grase , manchem auf dem Ausgehenden im Gestein.
Schlug sie Einem zu leicht und zeigte ihm alle kleinern Klüfte
an , dann wurden wol auch drei , vier oder mehr Ruthen zusam¬
mengeflochten und diese wiesen dann blos auf Hauptgänge.

War aber von einem Ruthengänger in einem edlen Gebirge
wirklich ein Gang gefunden worden , so benutzte man die Ruthe
bisweilen auch noch dazu , zu erfahren , was für Metalle der
Gang führe , ob Silber , Kupfer , Zinn und dergleichen und
was für eine Art von Erzen darauf breche , ob Noth -, Weiß -,
Fahl - und Kupfererz , Glanz , Zwitter - oder Eisensteine . Man
nahm nämlich von diesen Erzen , die aber wo möglich rein sein
mußten , eines nach dem andern in die Hand , ging über die
Gange mit der Ruthe hinweg und auf welchem Erze die Ruthe
schlug , während man über den Gang weg oder auf demselben
fortging , dieses , hieß es , führe der bewußte Gang mit sich.
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So war diese Wünschelruthe nebst den Chrystallspiegcln
ein wichtiges Werkzeug in jenen Zeiten , und ihr Gebrauch hat
sich, obwol schon Paracclsus und Agricola sie verwarfen und
Theophilus Albinus in seinem entlarvten Jdolo der Wünschel¬
ruthe sie nach dem Borgange mehrerer andrer Gelehrten für ein
Werk des Teufels ausgab , bis auf die neuern Zeiten erstreckt.
Man hatte sogar spater in jedem Bergamtsrcvier verpflichtete Ru-
thengänger , welche ihre Aussagen nicht zu beschwören brauchten.
Denn das Schlagen der Ruthe galt auch , wo es z B . darauf
ankam Grenzsteine aufzusuchen , als gerichtliches Beweismittel.
Gab doch ferner Aug . Beyer in seiner Markschcidckunst , welche
im Jahre 1749 zu Schneeberg erschienen ist , noch eine vollstän¬
dige Anleitung zum Gebrauche derselben . Ja nachdem sie für
die hiesigen Gegenden durch die Berghauptleute von Oppel und
Pabst von Ohein abgeschafft war , veranlaßte 1806 ein Land¬
mann aus Gargnano vom Ufer deS Gardasees , Namens Campctti,
welcher die Orte , wo Metalle und Quellen unter der Erde sich
befänden , zu fühlen versicherte , den Naturforscher Ritter in
München auf Befehl des Königs von Baiern zu neuen Unter¬
suchungen ; wie denn diese Kunst zu fühlen , wo Metalle oder
auch Quellen liegen , noch heute im südlichen Frankreich und in
der Schweiz geübt wird . Der Ursprung von dem Gebrauche aber
sich dabei der Ruthen zu bedienen , dürfte sich aus den ältesten
Zeiten herleiten lassen . Hob doch schon Moses seine Hand auf
und schlug den Felsen mit dem Stäbe und siehe , da ging viel
Wassers heraus , daß die Gemeinde trank und ihr Bieh . Und
so kannten auch die Magier und die Scythen , die Griechen und
die Römer , die Alanen und die alten Deutschen bei ihren Zau¬
bereien und Weissagungen den Gebrauch der Ruthen und Stäbe.
Daher auch der Name der Wünschelruthe nicht sowol von Wün¬
schen , wie Einige geglaubt haben , sondern vielmehr von Wi-
chelrötc , d . h. Wahrsagerruthe abzuleiten ist. Denn wicheln
hieß wahrsagen und Wicker nannte man die Wahrsager . Aus
Wichelruthe mag also Wischel - und daraus Wünschelruthe ent¬
standen sein.

Außer dieser Zauberruthe gab es aber für den kundigen
Bergmann auch noch andre Anzeigen von den Stellen , wo edles
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Metall verborgen war . Da achtete man theils auf die Kräuter,
ob sie von Reif weis würden oder nicht . Denn an den Orten,
wo Gänge seien , würden dieselben , glaubte man , nicht bereift,
weil hier aus der Erde ein heißer , trockner Dunst aufsteige,
welcher das Erfrieren verhindere . Theils schloß man auch daraus,
daß an gewissen Orten das Gras nicht so hoch und frisch als
anderwärts wächst , daß daselbst ein Gang liegen müsse. Eben
so lehrte man , daß da , wo viele Bäume , welche ordentlich
nach einander gesetzt waren , zur unrechten Zeit verdorrten und
schwarz wurden , oder wo ihre Blätter eine blaue oder bleiartige
Farbe bekamen , oder wo sie von ungestümen Winden leicht nie¬
dergeworfen wurden , ebenfalls Gänge verborgen seien , welche
mit ihren hitzigen Dämpfen selbst die Wurzeln nicht verschonten.
Auch darnach endlich ob gewisse Kräuter oder Schwämme an
gewissen Orten vorhanden waren oder nicht , richtete man sich,
um darunter eine bestimmte Art von Gängen zu vermuthen.

Waren nun alle diese Zeichen günstig und die Gegend selbst
zur Anlegung eines Bergwerks wohl geeignet , das heißt , war
sie weder eben noch zu hoch gelegen , war sie waldig , hatte sie
fließendes Wasser , war sie gesund und gut zugänglich , da ent¬
schloß man sich dann wol zu schürfen,  d . h. das Ausgehende
von Lagerstätten , ihre Mächtigkeit , ihren Bestand und ihre Rich¬
tung zu untersuchen . Es besteht dasselbe aber darin , daß man
durch die Dammerde auf das feste Gestein zu kommen sucht und
zu diesem Behufe Gruben auswirft , welche gewöhnlich 9 — 12
Fuß lang und 3 — 6 Fuß breit sind . Es war dieß in Freibcrg
Jedermann gestattet und wenn es auch in jener Zeit noch nicht
unter dem Namen Schürfen vorkommt , so war es doch jeden¬
falls unter der gesetzlichen Bestimmung mit begriffen , daß wo
man Erz suchen wolle , man dieß wol thun möge und es Nie¬
mand von Rechtswegen wehren solle. Der Besitzer des Feldes
hatte dabei keine andre Entschädigung für sein Ackertheil zu for¬
dern , als einen Kux , welcher in damaliger Sprache Theil  hieß
und deren jede Grube 32 hatte . Doch mußte er dafür , noch
ehe man Körbe oder Seil einwarf , zwei ehrhaftigen Männern
auch die Zusicherung seinen Antheil an den etwa nöthigen Aus¬
gaben zu tragen gegeben oder , wie es in den alten Berggesetzen
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heißt , die Kost angeboten haben . Dafür hatte der Dorfherr auch

nun keine Rechte daran ; ihm blieb , wenn das Bergwerk in

Aufnahme kam , blos der Zins von den Badestuben und Fleisch¬

bänken . Das Gericht zu setzen, so wie die ganze Obermacht , der

Zehnten und übrige Nutzen gehörte hingegen dem Fürsten , in

dessen Münze auch das Silber zu liefern war . Es war aber

diese Bestimmung dem Freiberger Bergbau insofern eigenthümlich,

als aus dem Rammelsberge bei Goslar nach alten Satzungen blos,

wer Bürger von Goslar war oder es wurde , Bergbau treiben

durfte , nach dem Jglauer in Mähren hingegen der Ackertheil

(mit diesem deutschen  Namen wurde die Entschädigung für

den Verlust an Acker auch dort benannt , was deutlich seinen

deutschen Ursprung beweißt ) zwar auch in dem 32sten Theile

bestand , jedoch dem Dorfherrn gehörte , der auch insofern besser

gestellt war , als von ihm ein Antheil an den Kosten nicht gefor¬

dert worden zu sein scheint . Demselben kam ferner der Zehn¬

ten von den übrigen Lehen , ja sogar der von dem Lehn des

Fürsten zu . Nur das Gericht und die übrige Nutzung gehörte

auch hier dem Landesherrn.
Wollte man aber sicherer zu Werke gehen , so begnügte

man sich nicht mit dem blosen Schürfen , sondern legte , um ent¬

weder ganz neue Gänge aufzufinden oder bereits aufgefundene

genauer zu untersuchen , sogenannte Suchstollen  an , das heißt,

man trieb von Tage herein an den niedern Stellen des Gebirges

in das Gestein einen Grubenbau , welcher nach und nach ein we¬

nig anstieg . Hierzu gehörte aber freilich die Erlaubniß von Sei¬

ten des Bergmeisters oder obersten Leihers . Man mußte also

muthen,  d . h. diese Erlaubniß zum Bau nachsuchen . Hatte

man diese bekommen , und seinen Stollen sieben Lachter (die

Lachter zu 3 ' /? Elle oder 80 Zoll ) oder ein Lehn tief bis zu dem

Gange getrieben , so hatte man damit auch das Recht erlangt,

daß Niemand von da an , wo man die Wasserseige  d . h. die

Sohle oder den untersten Boden des Stollen angelegt hatte , drei

und ein halb Lehen weit weder nach vorn noch nach hinten , weder

nach oben ( im Hangenden ) noch nach unten (im Liegenden ) bauen

durfte . Hatte man jedoch den Stollen nicht so weit getrieben,

so stand das Letztere Jedem frei.
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War nun auf die eine oder andere Weise ein Gang ent¬
deckt worden , so lag es im eignen Vortheile des glücklichen Fin¬
ders , sich , damit ihn kein Anderer daraus vertreiben oder doch
der Früchte seiner Anstrengungen berauben könne , sobald als
möglich damit belehnen zu lassen . Da nämlich die Erze als dem
Landesherrn zugehörig betrachtet wurden , konnte auch der Unter¬
than in der Regel blos durch eine Belehnung die zeitweilige Be¬
nutzung , nicht aber ein völliges Eigenthumsrecht darauf erhalten.
Die hauptsächlichste Bedingung hierzu war , daß die Bauwürdig¬
keit wirklich nachgewiesen wurde . Diese bestand aber darin , daß
der Erzgaug auf der Sohle mindestens ein Lachter lang war und
das Erz wenigstens drei Mark und eine Vierdung ( /̂^ Silber auf
den Zentner gab . Zu diesem Behufe hieb , wenn Gewerben da
waren , d. h. sich Mehrere zur Bestreitung der Kosten beim Bau
der Zeche betheiligt hatten , der Häuer derselben ohne Arglist
eine Körbe voll Erz , ging zum Zehndner und sprach : Herr , ich
bin ein Theil Erz gewahr worden , das habe ich gehauen , da
sendet nun hin , daß meinem (Lands ) Herrn und den Gewerben
ihr Recht geschehe. Hierauf mußte nun der Zehndner entweder
selbst nachsehen oder Leute senden , sich von der Wahrheit zu
überzeugen . War aber der Bergmann selbst der Unternehmer,
so mußten zum mindesten zwei Bürger , in welchem Schachte es
auch sein mochte , dies Erz vor ihren Augen hauen lassen , um
dann dem Zehndner oder seinem Stellvertreter auf Befragen eid¬
lich versichern zu können , daß das Erz der Maaß werth sei.
Der Zehndner hieß nun dem Bergmeister den Gang für die Ncu-
fänger d. h. Auffinder messen . Dieser kam dann auch in Folge
dessen zu dem Gange und fragte den Finder , welches sein Gang
und seine Fundgrube sei. Welche Grube ihm nun der Finder
zeigte und von welcher er eidlich versichern konnte , daß es seine
rechte Fundgrube sei , die mußte man ihm messen . Dabei trat
der Finder zuerst auf seine Hängebank , d. h. den Ort , wo der
Schacht oder die ins Gestein getriebene Weitung ihren Ausgang
nach Tage (ihr Mundloch ) hatte , legte zwei Finger auf sein
Haupt und sprach : daß dieß meine rechte Fundgrube sei , also
gebrauche ich meines Hauptes und meiner vordem Hand , so mir
Gott helfe und alle Heiligen . Hierauf nahm der Bergmeistcr
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die Schnur , legte sie mitten auf dem Nundbaum d. h. auf das

runde Holz , welches auf den Haspelstühen liegt und um wel¬

ches das Seil geschlagen wird , um die Kiebel aus der Grube

herauszuziehen , und maß nun ein halbes Lehn und ein ganzes

Lehn ( das Lehn zu 7 Lachter Lange und 7 Lachter Breite ) zu

der Fundgrube und dann noch zwei ganze Lehen zu einem Stol¬

len . Sowol die Fundgrube aber , zu welcher anderthalb Lehen

gehörten als auch die andern beiden Lehen , welche die ältesten

hießen , mußte der Neufänger je mit einem Schachte bauen . Denn

die Alten pflegten ihr Feld so abzubauen , daß sie die Schächte

vom Tage grade nieder in die Tiefe absenkten , sich also dabei

nicht nach dem Liegenden uizd Hängenden des Ganges richteten.

Daher die ältesten Pingenstriche ( d. h. die Löcher von eingegan¬

genen Schächten ) zugleich eine Reihe von Halden bilden , von

welchen eine oft kaum fünf , zehn oder zwanzig Schritte von der

andern entfernt ist ; so daß sie oft wie ein Graben in einer Linie

verbrochen sind . Darnach maß man dem Markgrafen ein Lehn,

der Markgräfin ein Lehn , dem Trugfcssen tder für Küche und

Keller des Landsherrn zu sorgen hatte ) ein Lehn , dem Kämme¬

rer ein Lehn und dem Bergmeister ein Lehn . Hierauf hob man

an der andern Seite der Fundgrube an und maß hier eben so

viele Lehen , als man an der ersten Seite gemessen hatte . Unter

diesen hatte aber nicht nur der Neufänger wieder 3 ' /? Lehen und

der Fürst und die Fürstin je 1 Lehn , sondern hier begegnen wir

auch zwei Bürgerlehen , welche an die Stelle der beiden Herrn¬

lehen auf der andern Seite treten . Zeigten sie sich aber hier nicht

ergiebig , so maß man dem Neufänger alle sieben Lehen vor sich

hinter einander auf dem Gange . Dabei durfte der Lehnträger

jederzeit zu Ende , wo sich eine halbe Fundgrube wendete , einen

Sprung rückwärts ohne Stab und Anhalten thun , und soviel

derselbe erspringcn konnte , so viel ging den Gewerken an Feld

und Masse zu gute . Der Bergmeister aber bekam für dieses

Messen vier Schillinge oder eine viertel Mark Silbers.

Aehnliche Bestimmungen treffen wir auch in dem Jglauer

Bergrechte . Auch hier bekam der Neufänger 7 Lehen gemessen,

auch hier der Landsherr zwei und eben so viele die Bürger je¬

doch eins auf jeder Seite . Nur die Fürstin , der Truchjeß und
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Kämmerer gingen leer auS . Auch hier mußte erst die Erlaub¬
niß deS Bergrichters (Bergmeisters ) und »berste » Lcihers voraus«
gehen , auch hier erfolgte der Schwur auf dem Rundbaume (der
zum deutlichen Beweiße des deutschen Ursprungs hier ebenfalls
den Namen Runboum führt ) , nur daß ein Urborarius und nicht
der Bergrichter den Eid abnimmt . Daß aber auch in Goslar
schon manches Aehnliche sich fand , lehrt die Art des Schwurs,
welche der Freiberger vollkommen gleicht . Die Messung hatten
hier die Frohnebotcn , die Erlaubniß dazu gab aber ebenfalls der
Bergmeister . Nur war der Umfang einer Grube bedeutend klei¬
ner , da es ausdrücklich in den dortigen Gesetzen heißt : In eine
Grube mag man nicht einschlagen , als 12 Lachtcr in die Länge.
Jedwede Lachter sei aber 2 Fuß lang , so weit als man sie aus¬
spreizen könne . Zu einem Berge gehörten 13 solcher Gruben,
und zwischen jeder Grube blieben 13 Fuß , 5 Fuß in die Breite,
7 in die Länge.

War die Vermessung geschehen und hatten die Neufänger
oder , gaben Mehrere das Geld dazu her , die Gewerben die Be¬
rechnung der 7 Lehen , wozu noch 3 ' /^ Lehen aus dem Han¬
genden (in Jglau 4 ) und 3 ' ^ Lehen auf dem Liegenden (in
Jglau 1) kamen , so war der Leihcr verpflichtet , sich den wohl
zu merken , dem man sie verliehen . Bergbücher über die Mu-
thungen und Vermessungen hielt man nämlich damals noch nicht.
Es ward , wie Beyer in seiner Abhandlung über das Erbebe-
reitcn bemerkt , Alles auf eine ehrliche und einfache Art münd¬
lich abgehandelt und es war etwas Seltenes , wenn ein Berg¬
mann schreiben oder Geschriebenes lesen konnte . Ein Berg-
meister sendete daher , wenn er einen Bergmann vor sich laden
wollte , ihm ein Kerbholz , worauf zuweilen die Anfangsbuch¬
staben des Bergmeisters eingebrannt waren : und daher hat , fährt
Beycr fort , dieses noch jetzt die Wirkung einer zu Recht bestän¬
digen Vorladung in Bergsachcn . Ebenso wurden auch später
noch die Bergrechnungen auf 1 bis 2 Ellen langen Kerbhölzern
angeschnitten ; so daß jeder Schichtmeister seine Kerbhölzer auf
dem Bergamthause hatte . So viel nun derselbe berechnete , so
viel schnitt er auf das Kerbholz . Man kann sich leicht vor¬
stellen , fügt Beyer hinzu , daß da eine Rechnungskammer
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einer Holzhammer ähnlicher sah , wenn so viel Kerbhölzer von

ziemlicher Größe beisammen lagen . Und von diesen hölzernen

Registern heiße noch jetzt die Ablegung der Rechnung , welche die

Schichtmeister auf dem Bergamthause verrichten , der Anschnitt;

daher komme auch der Ausdruck : die Kosten anschneiden.

Die Neufänger oder die Gewerkschaft derselben mußte aber

ihrer Seits die Lehen nun auch wirklich auf die oben angegebne

Art bauen . Thaten sie dieß drei Frühschichten hindurch in der

Zeit von drei Arbeitstagen nicht (der Sonnabend und Sonntag

gehörte nicht hierzu ) , so konnte der Bergmeister die Lehen wieder

leihen , wem er wollte . Nur der Markgraf und die Markgrä-

sin verloren dadurch ihre Rechte nicht , und sie durfte daher,

auch wenn sie dieselben nicht bauten . Niemand leihen , außer der

Landsherr hatte seine Erlaubniß dazu gegeben . Die andern Her-

'ren mußten ihren Antheil entweder selbst bauen oder ihn einem

Andern leihen ; thaten sie dieß nicht , so sollte sie der Bergmeister

mindestens zur Hälfte verleihen . Dasselbe war der Fall mit dem

Lehn des Bergmeistcrs und den zwei Bürgerlehen . Diese konnte

der Bergmeister oder sein Herr , wenn sie nicht gebaut wurden,

leihen , an wen er wollte . Milder war man in dieser Hin¬

sicht in Iglau . Dort konnte erst nach der sechsten Woche und

nachdem man es 6 Sonntage hindurch bekannt gemacht hatte,

die verlassene Grube von der obersten Bergbehörde der Stadt,

den Urborariern , weiter verliehen werden . In Goslar hingegen

galt eine vierwöchentliche Frist.

Das Bauen mußte aber so geschehen , daß jeder Schacht

wenigstens einen Ganghäuer hatte , welcher mit Schlegel und

Eisen in dem Gestein arbeitete , und dafür wöchentlich  vom

Steiger seine Bezahlung erhielt . Es war aber schon frühzeitig,

wie es scheint , die Grubenarbeit in drei Schichten des Tags

vertheilt . Wenigstens scheint es Agricola nicht anders zu wissen,

als daß es von je so gewesen sei. Er beschreibt nämlich die Ein¬

richtung so : Es sind , sagt er , die 24 Stunden des Tags und

Nachts in drei Schichten getheilt . Eine jede Schicht hat 7 Stun¬

den , die drei übrigen Stunden sind zwischen den Schichten als

Mittelstunden , in welchen die Häuer in die Gruben fahren und

aus ihnen ausführen . Die erste Schicht hebt an Morgens um
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währt bis um 7 Uhr . Dieß sind die Tagschichten , getheilt in Mor¬
gen - und Mittagschicht . Die Dritte ist nächtlich , denn sie beginnt
um 8 Uhr Abends und dauert bis gegen 3 Uhr früh . Diese aber
läßt die Obrigkeit den Arbeitern nicht zu , es erfordere es denn die

Noth . Hierauf nun , mögen sie aus den Schächten Wasser ziehen
oder einen Gang hauen , so wachen sie bei nächtlichen Lichtern.
Damit sie aber wegen Müdigkeit nicht einschlafen , so machen sie
sich mit ihren lieblichen und geschickten Berggesängen die harte
und lange Arbeit erträglicher und leichter . Indessen wird es kei¬
nem Berghäuer zugelassen , anderswo noch eine Schicht zu thun (in
Goslar war es ebenfalls ausdrücklich verboten ), weil er dann ge¬
wöhnlich in den Gruben zu schlafen pflegt , oder wenigstens lang¬
samer zu der Schicht und schneller herausfährt , als sich's gebührt
und überhaupt von der großen und harten Arbeit müde ist . An
einigen Orten jedoch ist es ihm erlaubt , weil er , sonderlich in
theuern Zeiten , vom Lohne sein Leben nicht fristen kann . Doch
verbietet ihm die Obrigkeit nicht sogenannte ledige Schichten

zu thun . Wenn aber zur Schicht zu fahren sei , fährt Agri-
cola fort , zeigt den Arbeitern der Ton einer großen Glocke an;
und lautet diese , so laufen sie , von Haus zu Haus zu ihren
Gruben . Gleicher Weise zeigt auch der Ton der Glocke dem
Schichtmeister , (welcher damals mit dem Huthmann eine Person
war und auch den Namen Huthmann führte ), an , die Schicht sei
abgefahren . So wie er daher das Lauten hört , so klopft er an
die Bühne des Schachtes und gibt den Berghäuern ein Zeichen
herauszufahren . Die Nächsten schlagen dann , wenn sie den Ton
hören , mit dem Fäustel an das Gestein , und so kommt der Ton
bis an die Letzten.

Diese Häuer , so wie die Berganschläger , Haspeler , Drek-
ker , Erzkücher , Wäscher und Schmelzer , stellte alle der Zehnd-
ner mit den Gewerken an und der Bergmeister bestätigte sie;
wie dieß auch hinsichtlich der Gewerken aus dem Rammels-
berge der Fall war . Eben so setzten die Gewerken den Huth¬

mann oder , wie ihn Agricola lieber nennt , den Schichtmeister
ein . Dieser vertheilte die Schichten unter die Arbeiter , und

hatte fleißig Acht zu geben , daß ein Zeder ernstlich und treulich
5
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that , was seines AmteS war . Er entsetzte sie daher auch ihres

Amtes , wenn sie nicht Bescheid wußten oder sonst sehr läßig

waren und setzte Andere an ihre Statt , falls der Bergmeister

und die Geschworenen darein gewilligt hatten . Dabei mußte

er zugleich Zimmermann sein , damit er Schächte ausrichten,

Säulen setzen und Gebäude machen könne , welche den untergra¬

benen Berg hielten ; auf daß sich das Gestein des Hangenden,

wenn ihm die Stützen fehlten , nicht von der Last des Berges ab¬

löse und die Arbeiter zerquetsche . In Stollen mußte er verstehen

Gerinne zu legen , in welche das Wasser so gesammelt und ge¬

leitet werde , daß es aus den Gängen , Klüften und Absätzen des

Gesteins seinen gehörigen Abfluß haben konnte . Ueberdieß sollte

er auch der Gänge und Klüfte kundig sein , damit er die Schäch¬

te mit Nutzen senke und das ausgehauene Erz von dem andern

scheiden oder die Seinigen unterrichten könne , wie sie es zu schei¬

den hätten . Ferner gab er den Berghäuern , wenn sie das Erz

hauen wollten , das Häuerzeug (Gezäh ) , so wie ein gewißes Gewicht

schütt in die Laternlein und unterwies sie, wie sie das Erz nütz¬

lich hauen sollten . Wegen so vieler und großen Aemter nun

vertraute man diesen Schichtmeistern oder Huthleuten stets nur

eine Grube an , ja , man setzte wol auch zwei oder drei derglei¬

chen über eine Grube . Dafür gewährte man ihnen aber auch

ein Zweiunddreißigsttheil der Ausbeute.

Wie zum Huthmann , so konnten die Gewerben auch zum

Steiger nehmen , wen sie wollten , falls er nur ein ehrenhafter

Mann war . Der oberste Bergmeister oder Leiher hatte ihn eben

so wie den Huthmann nur zu verpflichten . Ihm lag es ob den

Gewerben die Zubuße zuzuertheilen , davon den Huthmann oder

Schichtmeister so wie die Arbeiter zu bezahlen , und was zum

Betrieb der Grube nöthig war , einzukaufen , als z. B . Häuer-

gezäh , Nägel , Holz , Breter , mancherlei Fäßer zum Erz , Seile

und Unschlitt . War aber die Grube reich an Erz , so hatte er

ebenso die Ausbeute zu berechnen . Ihm lag es ferner ob , dafür

zu sorgen , daß der Huthmann am Anfang und Ende der Arbeit

mit zugegen sei ; ferner daß man die Gänge nützlich haue , und die

Gebäude , Gezeuge und Gerinne , die zum Bergwerk nöthig waren,
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zurichte . Er brach den Arbeitern vorn Lohne ab , wenn sie der
Huthmann als unfleißig angegeben hatte und hatte dafür Sorge
zu tragen , daß , war die Grube reich an Erz , der Kasten an den
Tagen , wo nicht gearbeitet wurde , geschlossen sei , und daß das
Erz von den Berghäuern bald aus dem Schacht oder dem Stol¬
len in den Kasten oder in die Bercitstuben der Hütte , wo der
Huthmann wohnte , gefördert werde ; damit die losen Leute keine
Veranlassung , zum Stehlen fänden . Endlich war er auch beim
Schmelzen zugegen , um darauf zu sehen , daß die Schmelzung
fleißig und nützlich geschehe . Trotz aller dieser Obliegenheiten ge¬
statteten die Bergsatzungen gleichwol dem Steiger , daß er die
Verwaltung mehrerer Gruben auf sich nehme . Von erzreichen
durfte er jedoch nicht mehr als zweien zugleich vorstehen.

Waren nun alle diese gewerkschaftlichen Beamte , wozu
auch die Zimmerleute und Schmiede gehörten , gehörig angestellt
und bezahlt , hatte ferner der Zehndner für den Landesherr » sein
sogenanntes Frohntheil , d. h. die dritte Schicht oder den dritten
Theil von jenen 32 Theilen , in welche das Erz getheilt wurde,
erhalten , so trat auch seiner Seits der Neufänger in den vollen
Genuß seiner Rechte . Ja er durfte auch , wenn er in seiner Grube
oder auf seiner Sohle kein Erz fand , welches der Maaß werth war,
in ein freies , noch ungemuthetes Feld einbrechen ; und fand er hier
dergleichen Erz , und brachte es damit zu einem offenen Schachte,
so behauptete er als glücklicher Finder auch hier sein Recht . In¬
dessen mußte es grade hierbei oft zu Streitigkeiten kommen , wenn
mehrere Gruben an einander grenzten und man nicht wußte , aus
welcher Grube er den Gang empfangen habe . Dann mußte er
mitten auf dem Rundbaum schwören , daß der Gang zu der
Grube gehöre , welche man ihm geliehen habe . Worauf ihm auf
die oben angegebne Weise gemessen und den Messern 7 kurze
Schillinge gezahlt . wurden . Uebrigens war es erlaubt , daß die
Bergleute so weit mit ihrer Arbeit vordrangen , als sie wollten.
Schlugen sie dann gegenseitig in ihr Gebiet durch , so mußten sie
beide den Durchschlag räumen , Jeder ein Viertel eines Lachters,
bis die geschwornen Bürger kamen und entschieden , wo ein Jeder
mit Recht weiter arbeiten könne . Nur in die Lehen des Markgra¬
fen und der Markgräsin durfte Niemand durchschlagen . Blieb aber
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zwischen dem Gebiete von zwei Neufängern Raum übrig , so hieß

dieß Ueberschaar . Nach Jglauer Bergrechten gehörte derselbe

den Bürgern . Zugleich erhielt jeder Neufänger an seinem Gestelle

noch ein Horn , d. h. einen Raum über der Oeffnung der Grube,

wo der Haspel stehen konnte . Dieser Raum war ein halb Lach-

ter lang ; so daß zwei Männer neben einander stehen konnten.

Ganz andere Verhältnisse in mancher Hinsicht traten ein,

wenn eine Zeche oder ein gemessener Berg wegen der Grundwas¬

ser entweder gradezu verlassen oder durch einen Stollen unter¬

stützt werden mußte . Denn um einen kostspieligen Bau zu unter¬

nehmen , dazu reichte die blose zeitweilige Belehnung mit dem

nöthigen Felde , noch dazu unter den oben angegebenen Schranken

in Bezug aus die Landesherrlichen und Herren - Lehen , nicht zu,

sondern hierzu war eine völlige Besitznahme desselben erforder¬

lich. Da mußte man also von neuem muthen , ob der Berg¬

meister den Bruch oder die Zeche leihen und das nöthige Feld

zu einem Stollen vererben  wolle . Brachten dann die Leute

ihren Stollen bis an die Stelle und den Bruch im Felde,

wo sie Erz zu finden hofften und mutheten bei den Bürgern

und dem Bergmeister , daß man ihnen ein Erbe zu dem Stollen

bereite um des Zehntens willen , so konnte dieß der Bergmeister

nur mit der ausdrücklichen Erlaubniß des Landsherrn thun . Ist

aber , heißt es in den alten Bergrechten , daß der Landsherr

seine Gnade dazu gibt und es heiße geben zu einem Erbe , so

liegt es nun an den (geschworenen ) Bürgern zu Freiberg ; und

wo es auch im Lande liege bei Chemnitz , bei Meißen oder wo es

sei , da sollen sie von Freiberg Hinreiten und das Bergwerk be¬

sehen , so ihnen Ehre und Treue lieb ist , und sollen zu dem

Stollen und zu der Zeche so viel Feld bereiten , als dem Stollen

und Landsherrn dienlich ist . Doch nur da , wo das Feld wirklich

verbrochen ist . Denn wo man noch nicht gegraben hatte und wo

also keine Brüche vorhanden waren , da sollte man auch kein Erbe

zu dem Stollen bereiten ; es würde denn des Landsherrn Vortheil

von den Bürgern und dem Bergmeister daran erkannt . Auch

gingen alle Gänge , die bereits gemessen waren , davon ab . Hier¬

auf erhielten sie einen Eimer Wein für ihre Arbeit und die Bür¬

ger S Mark oder 8 Schillinge Groschen , der Bergmeister aber 1
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Mark oder 4 Schillinge Groschen . Hierzu wurde ein Bergledcr

auf der Halde ausgebreitet und so das Geld darauf gezählt.
Wem aber ein solcher Erbstollen verliehen worden war , der

mußte von Rechtswegen an die Stelle und Zeile , wo man ihm

sein Erbe beritten hatte , einen Lochstcin setzen zu einem Gedächt¬

nisse ; daß in der Folge kein Krieg werde , wenn man andern

Leuten hernach auch ein Erbe gab oder einen gemessnen Berg

maß . Lochsteine hießen sie , weil die Alten auf alle Rein - und

Grenzsteine ein Loch cinzuhauen oder an dem Theile , welcher

über der Erde steht , durchzubrechen pflegten , damit man sie von

andern Steinen unterscheiden könne . Heut zu Tage , sagt Beyer,
haut man ein Kreuz auf die Lochsteine , oder kettet ein Eisen
mit einem Loche darauf , oder wie es in der Freibergischen

Bergamtsrevier gebräuchlich ist , man haut den Namen der

Fundgrube oder Maße , welche sich dort wendet , auf die vor¬
dere breite Seite , und auf die andre breite Seite die halbe Fund¬

grube oder Maße , die sich anfängt ; auf die dritte Seite hingegen,

wo der Stein schmaler ist, die Namen der Herren Ober - und Berg¬
hauptleute , und auf die andre schmale Seite endlich den Namen

des Bergmcisters nebst der Woche des Quartals und der Jahrzahl,

wo dieses Erbvermessen verrichtet worden ist. In den Wäldern,

fährt Beyer fort , wenn ein Baum grade dort steht , wo sich die

Schnur wendet , wird je zuweilen ein Kreuz in den Baum ge¬

hauen und mit Rvthel angestrichen , je zuweilen auch der Lochstein
daneben gesetzt. Gleichwie aber ein jeder Lochstein vor andern

Steinen kenntlich sein soll , damit man wisse , ob dieser oder je¬

ner Stein eine richtige Markscheide mache , also werden auch

von den Geschworenen (welchen später das Setzen der Lochsteine
zukam ) gewisse Zeichen an jeder Seite beigelegt , als z. B . an

jeder Seite ein viereckiger und gleich länglicher Stein , inglei-

chen Kohlen , Glas , Hüttenschlacken und Ziegelsteine . Stücke , wel¬
che an einigen Orten von einigen ^Bergjungen bei einem Aufzuge

getragen werden . Man pflegt auch wol bei der Hinlegung die¬

ser Sachen dem Jungen durch einen Kopfstoß das Gedächtniß
zu schärfen.

War alles dieses geschehen , so durfte , falls nur die , wel¬

che den Erbstollen bauten , ihre Obliegenheit erfüllten , d . h. ihre
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Wasserseige ordentlich hielten , ihre Lichtlöcher oder Schachte , die

von Tage nieder gesunken wurden , auf und niederfertigten und

den Stollen stets wenigstens mit drei Häuern trieben , Niemand

in ihr Gebiet einschlagen , selbst wenn es Jahre lang dauerte , ehe

der Stollen nutzbar wurde . Wollte aber dennoch Jemand ein¬

schlagen , und dieß thun , nachdem der Bergmeister und die

Bürger todt waren , so sollte der neue Bergmeister die Sache

mit den neuen Geschworenen nach der Kenntniß zweier Lehnleute,

welche sich noch daran erinnerten und die Lochsteine wußten , ent¬

scheiden . Und nur wenn es Niemand mehr wußte , durfte Jeder-

man darin bauen . Ward aber der Stollen nicht mit drei Häuern

betrieben oder ruhte die Arbeit in demselben acht Tage lang hin¬

tereinander , und konnte man dieß mit einem ehrhaften Manne,

welchen der Oberbergmeister mit einem Eide dazu bestätigt hatte,

beweisen , dann mußte der Oberbergmeister selbst auf die Zeche

reiten und an der Wasserseige anheben und sich die Lichtlöcher

besehen , bis wo das Stollenhaupt sich wendete . Im Fall er nun

den Stollen ohne Häuer fand , sollte er den Boten oder Zeugen

bei seinem Eide mahnen , ob er demselben auch nachgefolgt sei,

wie es sein Eid ihm gebiete . Bejahte es jener , so fragte der

Bergmeister den Boten weiter um sein Urtheil , wem der Erb-

stollen nun gehöre . Hierauf siel derselbe dem Landshcrrn zu und

wer ihn muthete , dem mußte der Bergmeister ihn leihen.

Hatte man aber den Stollen bis zu einer Tiefe von an¬

derthalb Lehen oder mindestens zehn Lachter gebracht , so hieß er

von Rechtswegen ein Erbstollen und hatte als solcher nicht nur

auf der Oberfläche das Recht , das Feld , so weit ein Mann

mit seinem Bogen schießen konnte , inne zu haben , damit die

Bergleute ihr Vieh darauf weiden konnten , sondern es durften

auch alle gemessenen Lehen , welche in seiner Markscheide oder

Grenze lagen , und alle Brüche über dem Wasser nur mit Willen der

Gewerken des Erbstollen selbst bearbeitet werden . Auch maß man

dem Erbstollen , wenn er mit seiner Wasserseige an die Gänge kam,

die ihm beritten waren und dabei Erz in einem freien Felde

fand , keinen Berg . Fand er aber Erz in Gängen , welche noch

unverschroten und unverhauen waren , so maß man ihm den Berg

so , daß sich die gemessenen Lehen nach ihm richten mußten und
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er viertehalb Lehen auf sein Hangendes und eben so viel auf

sein Liegendes bekam . Traf er hingegen auf gemessene Lehen,

welche bauhaft waren und nicht erblich zu dein Stollen gehörten,

so konnten die Lehen es dem Stollen allerdings nicht wehren , daß

er durchbreche . Jedoch durfte dieser dann nicht weiter über und

unter sich ausharren , als so weit eine gewöhnliche Kratze oder

Hacke mit ihrem Stiele reichte . Und so lange er in dem Lehn

war , mußte ihm dasselbe den vierten Theil zu den Unkosten ge¬

ben, , verließ er aber dasselbe , so war dieses verpflichtet den Ge¬

werben des Stollen ein Neuntheil zu den Unkosten zu geben . Denn

der Stollen brachte ihm Wind und nahm ihm Wasser . Auch

dauerte dieser Beitrag so lange , als man den Stollen weiter trieb

und siel nur weg , sobald man sich wandte . Gegen andre Erb-

stollen behielt aber allemal der tiefste sein Recht und sein Eigen¬

thum.
Wenn es sich hingegen auf dem Hangenden oder Liegenden

so traf , daß man nicht wußte , ob der Ort zu dem Erbe gehörte

oder zu dem gemessnen Berge , oder ob er in einem freien Felde

sei , da hatte man die Sache , heißt es in den alten Berggesetzen,

zwei Männern , welche sich an ihren Ehren nicht verrückt hatten,

auf ihren Eid zu übergeben und dabei darauf zu sehen , daß sie

nicht etwa selbst Theil an dem Gebirge hätten . Die mußte nun

der Oberbergmeistcr dazu bestätigen und sie sollten oben auf dem

Rasen die Schnur von dem Höchsten der Gänge aus ziehen . Konn¬
ten es dieselben aber auf diese Weise nicht entscheiden , so sollte

man von den Gängen der sieben Lehen einen Durchschlag in die

neuen Gänge fahren . Wem dann die Schnur und das Winkel¬

maß das Recht gab , dem verblieb es . So lange aber das letztere

nicht entschieden war , wurde das Erz , welches man ausgrub,

aufgehoben . Dabei war es Regel , daß man , so oft man in der

Tiefe Markscheiden  sollte , dieß mit offnen Durchschlagen that.

Und dazu , heißt es nochmals in den alten Berggesetzen , muß

man getreue , gerechte Leute kiesen , damit sie einem Jeglichen

mit Gerechtigkeit in das Seine weisen . Das Lehn wurde zu 7

Lachtern , ein Ort oder Ende eines Stollenflügels zu drei Bier¬

theil eines Lachters und der Qucrdurchschlag zu anderthalb Lach-

ter angenommen.
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Waren nun dergleichen offne Durchschlage vorhanden und
es trat der Fall ein , daß ein Erbe oder Lehn oder ein gemess-
ner Berg die andern tränkte , das heißt , ihm seine Wasser
zuschickte , so konnten diese , wenn sie noch keine Markscheide hat¬
ten , darauf antragen . Der Bergmeister beeidete dann zwei Män¬
ner , welche sich an ihren Ehren nicht verrückt hatten . Diese
mußten dort anfahren . Bekannten sie alsdann eidlich , daß aller¬
dings über dem Damme eines Mundlochs neben der eingehauencn
Grenzstufe ein oder zwei Lachter disseits derselben in der einen
Zeile fremde Wasser wären , so wurde das Erbe oder der ge-
mefsne Berg , von welchem dieselben herrührten , dem Erbe oder
Berge , welcher dadurch getränkt ward , zu eigen gegeben und ein
Friede darüber geboten ; so daß den Gewerken kein Urtheil , wel¬
ches etwa diese Entscheidung umstieß , weiter zu schaden vermochte.

Aehnliche Bestimmungen finden sich auch im Jglaucr Berg¬
rechte . Nur daß hier drei Männer auserwählt wurden , welche
die Markscheide zogen und als vierter einer von den Urborariern
zugegen war ; daß hier ein Zeitraum von einem Jahre festgesetzt
war , binnen welchem man wenigstens eine Klafter tief in seinem
Stollenhaupte gearbeitet haben mußte , um das volle Recht des
Erbstollen zu erhalten ; daß ferner da , wo das Wasser einen
Stollen tränkte , es drei Tage lang erst mußte dem Meister (Stei¬
ger ) der Grube , von welcher das Wasser kam , angezeigt worden
sein , ehe ihr Eigenthum dem getränkten Stollen zugesprochen
wurde ; daß endlich der Erbstollen hier vier Lehen vor und hinter
sich überall frei hatte . Eben so gehörte auch in Goslar ein Jahr
dazu , binnen welchem man seine Grube bauhaftig halten mußte,
um sie mit vollem Rechte zu eigen zu haben . Das Messen bei
Streitigkeiten zwischen zwei Gruben geschah hier durch den Vur-
hoder ( Vorhäuer ?) und so lange dieser nicht entschieden hatte,
mußte die Arbeit an dem streitigen Orte ruhn.

Gleichwol waren hiermit noch nicht alle Streitigkeiten , wel¬
che sich innerhalb des Grubengebietes ereignen konnten , geregelt;
auch das sogenannte Feuersetzen in der Grube bedurfte bestimm¬
ter Vorschriften . Selten nämlich hat es der Bergmann blos mit
völligem Gesteine , welches er mit der Kratze wegfördern kann,
zu thun , viel häufiger muß er sich hierbei des Schlägels und Ei-
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sens bedienen . Vom Bergeisen schreibt aber Agricola , daß es

gewöhnlich neun Querfinger lang , anderthalb Querfinger breit
und einen Querfinger dick sei. Zu ihm gehört dann das Fäustel

oder der Schlägel , ein eiserner Hammer , welchen man je nach

seiner Größe in einer oder zwei Händen hält , um damit auf

das Bergeisen zu schlagen , dasselbe dadurch in das Gestein zu

treiben und so das letztere von dem Gange zu trennen . Ist nun

das Gestein so fest , daß ' seine Trennung nur durch die größte

Kunst bewirkt werden kann , so wandte man , um das Gestein

zu erweichen , das Feuer setzen  an , d. h. man schichtete bei nie¬

drigen Orten einen , bei hohen zwei Haufen dürres Holz auf,
und brannte diese vor dem Orte an . Die Berghäuer stießen

dann die Schalen der Steine , welche die Glut des Feuers ab¬

geschält hatte , entweder mit Brechstangen vollends herunter oder

zerschellten sie , falls sie noch eine gewiße Festigkeit hatten , mit

dem Stecheisen und warfen sie so herunter . Befanden sich jedoch

dieselben an den Seiten , so zerschlugen sie diese wol auch mit
dem Fäustel und brachen sie dann mit dem Eisen ab . Da sich

nun durch das Anzünden und Verbrennen der Holzstöße in

der Grube Rauch verbreitete , so fuhr man in der Zeit , wo

Feuer gesetzt war , nicht in die Grube . Weil aber der Rauch
oder Dampf durch die Grubenbaue oder Klüfte auch bis in die

nächste Grube dringen konnte , so bedurfte es einer besondern

Erlaubniß des Bergmeisters , so wie der Gewerken der nächsten

Grube , um Feuer setzen zu dürfen . Ja man mußte aus eben

diesem Grunde oft ganze Stellen umgehen . In Goslar war
daher beim Feuersetzen ebenfalls die Genehmigung der Frohn-

boten erforderlich.

Daß aber die bösen Wetter oder der sogenannte Schwaden

namentlich durch dieses Feuersetzen leicht erregt wurden und dann

das Leben des Bergmannes der größten Gefahr aussetzten , darü¬

ber hat schon Bocer nach Agricolas Vorgänge in seinem Gedichte

aus Freiberg Andeutungen gegeben . Ich theile sie hier mit , weil
in ihnen zugleich eine dichterische Schilderung der Beschwerden und

Gefahren des Bergmanns überhaupt , so wie noch insbesondre eine

ziemlich genaue Beschreibung des Schwadens als einer der schlimm-
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hierüber folgender Maßen aus:

A wundervolles Werk der Allmacht , welche leitet
Das große Weltenall ; daß in der Unterwelt

So viele Gänge ruhn , doch selten ausgebeutet,
Die reich an Segen sind , der dich, o Mensch ! erhält

Und dir das Leben schmückt ! Doch oft nach tausend Sorgen
Und mannigfachen Mühn kaum schimmern sie empor.

Und täuschen nur zu oft , in düstre Nacht verborgen.
Daß den gehofften Lohn die bange Brust verlor.

Ja wer zur Tiefe hin , der schreckensvollen, wagte
Zuerst zu dringen einst , dem war gepanzert schier

Dreifach mit Erz die Brust . Zur Nacht , wo nie es tagte.
Wohin trieb Menschen nicht des Golds verwünschte Gier?

Was tief vergraben lag in tausend Finsternissen,
Das heiß ersehnte Gold , auf felsenreichem Weg

Hat er's dem fernen Bauch der Erde doch entrissen
Und führte dahin nie auch eines Menschen Steg.

Ja von der Allgewalt der Habgier fortgetrieben
Der armen Erde er die Eingeweid ' entrafft.

Selbst Plutos Schreckensreich ist nicht verschont geblieben,
Da bis zum Erdengrund der Mensch die Bahn sich schafft.

Durch wildes Felsgewirr weiß er den Weg zu finden.
Ihn schrecket nicht zurück ein jäher , grauser Tod.

Gewinn treibt ihn , Gewinn lehrt ihn es überwinden,
Wenn Kosten ihm und Mühn das Ziel in Menge bot.

Wie muß er sorgenvoll bang seufzen oft und flehen;
Denn jede Stunde sinnt ihm neue Kosten an.

Wie viel Beschwerden muß der Häuer erst bestehen;
Er setzt ja selbst als Preis das süße Leben dran.

Fährt er zum -dunkeln Schacht hinab auf schwanker Leiter,
Da läßt er hinter sich das blaue Himmelszelt,

Und schreitet in dem Reich der Hölle gleichsam weiter.
Und drängt beschmutzt sich vor zur dichten Schattenwelt.

Umgürtet mit dem Schurz des Leders und die Glieder
Im Kittel eingehüllt , erforscht er mit der Hand
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Den Weg . Es glänzt die Stirn von manchem Flecken wieder
Und nach dem Schwefel riecht sein schmutziges Gewand.

Und sollt ' ihm wo die Hand und wo der Fuß abgleiten.
Denn schlüpfrig ist die Fahrt , dann in die Tief ' er fallt.

Und spitze Klippen ihn in tausend Stücke schneiden.
Und in der Grube liegt sein Leichnam dort zerschellt.

Doch ist zur letzten Sproß er wohl hinabgestiegen,
Durchmißt er scheu den Pfad und stemmt die Hände ein.

Er muß durch Krümmungen des rauhen Wegs sich schmiegen,
Und halt mit derber Hand sich fest an dem Gestein.

Und sucht er so dem Gang des Silbers nachzusteigen.
Umhüllt oft Aug ' und Mund ihm schnell ein dichter Hauch,

Es flackert schon das Licht der Lampe , um zu zeigen,
Welch bösen Nebel berg' die Erd ' in ihrem Bauch.

Doch wenn der Himmel will , daß er von dort sich wandte.
Und er sich vorwärts beugt begierig mit der Stirn,

Droht vor den Augen ihm die schroffe Felsenkante,
Die leicht durch ihren Sturz zerschmettert sein Gehirn.

Kommt er nun zu dem Ort , wo hart die Arbeit dränget , '
Da schont die flinke Hand den hohen Felsen nicht.

Mit Hast er in den Stein das harte Eisen zwänget.
Bis so gelockert er ihn Stück für Stück abbricht.

Und mit dem Fäustel schwingt er da den Arm geschwinde
Zum Schlag im steten Tact und theilt den Fels entzwei.

Und ruht und rastet nicht , bis er den Anbruch finde.
Der ihn für seine Müh mit reichem Erz erfreu.

Doch mag die starke Brust auch manchen Unfall tragen
Und er dem falschen Glück sich noch so oft vertraun.

Mag für den Lohn er oft das theure Leben wagen;
Erfüllt ihn die Gefahr vor allem doch mit Graun,

Die nur zu häufig ach ! zu schnellem Tode fodert
Den Häuer , der im Raum der kühlen Erde weilt.

Denn wenn die Flamm ' am Stein , bis er erweicht ist , lodert,
Da kommt o Schrecken ! schnell der Schwaden hergeeilt.

Verderbend Alles rings , genährt von Flamm ' und Rauche
Und manchem andern Stoff , wie noch hervor ihn bringt.

Mit böser Kraft begabt , die Erd ' im weiten Bauche,
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Er zum Entsetzen drauf In alle Spalten dringt,

Bis er Gewässer trifft . Auf ihnen sich verbreitend
Schwimmt er darüber hin . Doch birgt er unberührt

Den Gifthauch noch in sich, bis hin zum Dunkel schreitend,
Wo nach verloschncm Licht ihr Werk sie hingeführt,

Die Unglückseligen mit kecken Schritten nahen.
Nicht wißend , daß für sie die letzte Stunde schlagt.

Denn wenn die Wasser nur den leisen Stoß empfahen,
Den oft , wer glaubt es wol ? ein Steinchen schon erregt,

Das sie vom Fels herab mit feinem Staub besprenget,

Erhebet sich sofort des Schwadens gift 'ge Macht,
Die in den Körper dringt und ihm die Luft beenget,

Bis sie bewußtlos ihn zum letzten Schlaf gebracht.

War aber jede Gefahr glücklich vermieden und das abge¬

hauene Erz durch den erfahrnen Bergmann schon in der Grube
von den unedlem Steinen abgesondert , so wurde das erstere in

Körbe , Fässer oder leinene Säcke , das taube Gestein hingegen in

Tröge gefüllt und vermittelst eines Seiles und der Haspel durch

Menschen herausgewunden . Diejenigen Erze nun , welche in so¬

genanntes taubes Gestein blos eingesprengt waren , wurden damals

ohne weiteres auf die Halden gestürzt . Je weniger genau man
es aber zu jener Zeit damit nehmen mochte , um so eher fan¬

den sich Leute , welche diese eingesprengten Erze auf den Halden
aufzusuchen , auszuklauben , zu waschen und zu schmelzen un¬

ternahmen . Ihnen wurden dergleichen Halden daher zu diesem
Zwecke entweder von den Gewerken verkauft , oder wenn die Gru¬

ben schon ins Freie gefallen , also ungangbar waren , von neuem
verliehen . Spuren von dieser Gewohnheit , bemerkt Beyer , fin¬

den sich noch in den neuern Bergordnungen von Herzog Georg
und Churfürst Moritz . Markgraf Heinrich der Erlauchte nun hatte

d . 30 Juni 1241 dem Hospitale zu Grimma sämmtliche Berg¬

halden mit dem Rechte geschenkt , die Erze , welche in den Berg,
d. h. in das losgewonnene und von selbst abgefallene taube Ge¬

stein eingesprengt seien , aufzusuchen und auf die angegebene Weise

zu benutzen . Indessen mußte , fügt Klotzsch sehr richtig hinzu,

die Benutzung dieser Wohlthat den Vorsteher des Hospitals in
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Grimma nothwendig in Verlegenheit setzen. Hatte er doch bei

der Entfernung , in welcher Grimma von Freiberg liegt , nicht

ohne Kosten eigne Leute dazu bestellen müssen , um jene Halden

gebührend zu untersuchen . Heinrich traf daher d. Isten Decbr.

1277 eine Aenderung der Art , daß nur der Zehnten von solchen

geschmolzenen Erzen abgegeben werden sollte und zwar an das

Jungfraucnkloster Nimtschen bei Grimma . Dieß war aber , wie

es scheint , keineswegs eine unerhebliche Schenkung . Denn das

Kloster ließ sich dieselbe nicht nur d. 20 Mai 1287 von Hein¬

richs Sohne Albrecht und d. 27 Juni desselben Jahres von dem

Enkel des Erstem Friedrich Leute bestätigen , sondern es hatte

auch und zwar nicht ohne Erfolg Friedrich den Kleinen so wie

Unarchcn von Waldenburg in Bezug auf den Dippoldiswalder

und Wolkensteiner Bergbau um eine gleiche Begünstigung ange¬

gangen . Ja als der Kaiser Adolph siegreich die Meisnischen

Lande durchzog , sah er sich veranlaßt , am 14 Mai 1296 jene

Schenkung ebenfalls zu bestätigen.
Das edlere Erz hingegen wurde auf besondere Haufen ge¬

stürzt und wo Gewerben vorhanden waren , unter dieselben wö¬

chentlich nach 32 Theilen vertheilt . Dabei war es aber natür¬

lich nicht nöthig , daß es grade 32 waren , welche die Kosten

dazu hergegeben hatten ; es konnten blos zwei oder drei , es

konnten aber auch mehr als 32 sein . Doch hatte der , welcher

von dem Inhaber eines Bergwerks einen Theil bekommen hatte,

damit er die Grube mit ihm baue, . nur dann einen rechtlichen

Anspruch , auf Ausbeute , wenn er seine Kost mit dazu gab . War

aber das Letztere wirklich und mit Wissen der andern Gewerben

geschehen und war er mit bei dem Gedinge , zu welchem damals alle

Gewerken zusammen kamen , gewesen , so konnte ihm sein An¬

theil rechtlich nicht entzogen werden . Wurde er dennoch in die

Nothwendigkeit versetzt zu klagen und betraf diese Klage einen

Theil auf einem gemessenen Berge , so mußte dieselbe drei Arbeits¬

tage hinter einander bei dem Oberbergmeister oder Bergrichter

zu Hause und zu Hofe oder auf dem Markte oder auf der Zeche

d. h. dem der Gewerkschaft belichenen Felde oder sonst wo , und

falls der Bergmcister oder Bergrichter nicht daheim war , bei des¬

sen Dienern angebracht werden . Dann hatte sie rechtliche Gül-
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digkeit , doch war sie dreimal zu wiederholen . Beim dritten
Male mußte der Kläger seinen Stufenschläger , d . h. den , wel¬
cher ein Zeichen oder eine Stufe in das Gestein als Grenzbe-
stimmung gehauen hatte , mitbringen . Hatte diesen der Berg¬
meister oder Bergrichter bestätigt und ihn ermähnt , zu bezeugen,
ob die Pfennige verdient seien und hatte dieß der Stufenschläger
bekannt , so war der Richter verpflichtet dem Kläger seinen Theil
zuzusprechen und bekam dafür von einem Zweiunddreißig-
theil 2 Droschen . Hierauf gab ihm der Bergmeister oder Berg-
richter einen Gewerken zum Beten , daß er mit ihm zu Haus
und Hof gehe , wenn der Mann , welcher den Theil unrechtmäßiger
Weise in Besitz genommen hatte , ein angesessener Mann war.
War er aber ein unangeseßner Mann , so mußte man seinen
Namen auf dem Markte oder Berge öffentlich ausrufen . Das¬
selbe geschah auch bei Theilen auf freien Gängen.

Erstreckte sich hingegen die Klage auf Theile an Erbgru-
ben , wie z. B . darüber , daß Jemand seine Kost nicht gebe,
so mußte der Kläger binnen acht Tagen die Klage anhängig
machen und sie dreimal in vierzehn Tagen wiederholen , zuletzt
aber ebenfalls seinen Stufenschläger mitbringen . Worauf dasselbe
Verfahren , wie . oben beschrieben ist , eintrat . Doch konnten die
Gewerken auch ausmachen , daß man nicht mehr als drei Tage
Schicht klagte und dieß hatte dann dieselbe Wirkung , als ob
man eine Woche geklagt hatte . Nur mußte man dem betreffen¬
den Gewerken seine Kost auch wirklich abverlangt haben ; und
um dessen gewiß zu sein , pflegte der Bergmeister oder Bergrich¬
ter , ehe man Jemandem seinen Theil nahm , erst einen Boten
oder Gewerken zu ihm oder zu seinem Bevollmächtigten zu schik-
ken , um ihn an seine Schuldigkeit zu erinnern . Jeder , der sich
nämlich nicht am Orte befand , hatte einen Verpflcger zu bestel¬
len und nur , nachdem dieser drei Wochen hinter einander seine
Kost nicht gegeben hatte , verlor der Theilinhaber seine An¬
sprüche.

Wenn aber unter den Gewerken , welche einen Bruch oder
ein Lehn mit einander in einem Erbe bauten , darüber Streitig¬
keiten entstanden , ob man dasselbe , weil es nicht mehr gewinn-
haft sei , liegen lassen oder fortbauen sollte , dann war die Ent-
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schcidung ganz in das Ermessen des Bergmci ' sters gestellt . Nur
wo Einer das Erbe sechs Wochen lang hatte wüste liegen lassen,
konnte es der Bergmeister nach genauer Untersuchung des That¬
bestandes sofort weiter verleihen . Und kam es so weit , daß der
neue Bebauer des Bergwerks Erz fand , so hatten die frühern
Besitzer durchaus keinen Anspruch darauf zu machen.

Ganz eigenthümlich für jene Zeit war ferner noch die Ein¬
richtung , welche wir auch auf dem Rammelsbcrge bei Goslar tref¬
fen , daß nämlich die Gewerken ihre Theile nicht ganz zu ver¬
lassen brauchten , wenn sie dieselben nicht mehr bauen wollten,
sondern sie auch miethweise Andern ablassen , also sie auf Zeit
weiter verleihen durften . Der Qberbcrgmeister oder Leiher ließ in
diesem Falle die Gewerken an einem bestimmten Tage zusammen¬
kommen und was hier drei Achttheile , oder wie es in den alten

Bergrechten heißt , drei Schichten für gut befanden , das konnte der
vierte nicht hindern . Verlieh aber ein einzelner Gewerbe seinen
Theil an Bergen , Stollen oder Lehen einem Andern , so konnte
er , wollte er anders sein Eigcnthumsrecht daran nicht verlieren,
dieß nur mit Wissen eines Gewerken thun . Derjenige hingegen,
welcher einen Theil gemiethet hatte , konnte Häuer anlegen und
Tag und Nacht senden , soviel er wollte , und bauen , wie er es
am nützlichsten fand , bis zu seinem Tage . Der Eigenthümer
durfte ihm dies von Rechtswegen nicht wehren . . Auf dem Ram-
melsberge durfte der , welcher eine Grube gemiethet hatte , sie in
der Regel ein Jahr behalten.

War aber nun das Erz für die Bergwerk Treibenden zu
Tage gefördert , so wurde das gediegene Silber oder das Glaserz
von den Steigern mit den Quetschen : auf einen Stein gebracht;
worauf die daraus hervorgegangenen Bleche auf einen Stock ge¬
legt und mit eisernen Weiseln entweder zerquetscht und zerschro¬
ten oder mit einer Schecre zerschnitten und sodann von den ein¬
zelnen Gewerken in die Schmclzhüttcn geschafft wurden . Hier
wurden sie in eisernen Pfannen in den Treiböfen erst gewärmt
und dann geschmolzen.

Daß aber , lehrt Beycr , die wenigsten Erze stahlderb oder
ohne Unart brechen , ist denjenigen , welche einige Stufenkabinette
oder einige Vorrathskammern der Zechen besehen haben , sattsam
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bekannt . Weil nun die Berge und Unarten mit den metallhal¬
tigen und eingesprengten Erzen zu schmelzen entweder ganz un¬
möglich ist, oder doch mit Verlust an Gewicht und Güte des Me¬
talls oder mit allzugroßen Kosten geschehen würde , so hat die
Noth die Bergleute gezwungen sich nach einem Mittel umzusehen,
wodurch die Berge und Unarten von dem guten Erze geschieden
werden können . Und wenn die Schwere der Metalle , welche
im Erze enthalten sind , die Erze an sich selbst von den meisten
Unarten und tauben Bergen unterscheidet und die tägliche Erfah¬
rung beweißt , daß das Wasser die leichtesten von gleich großen
Körpern am weitesten bewegt , so mußten die Bergleute in den
ältesten Zeiten nothwendig daraus lernen , die Gänge und Erze
erst klein zu machen und dann entweder zu sickern oder sie zu
waschen oder auch sie in einem Faße zu rühren und zu setzen.

Die erste Art , nach welcher man ehedem die Erze klein ge¬
macht hat , war vermuthlich die , daß man zunächst die Erze,
welche noch mit Erde und Gestein vermengt waren , ausklaubte
und zu diesem Behufe in eine lange Pochbank warf . Hier saßen
sie nun , und zwar nach dem Zeugniß Agricolas nicht blos die
Männer , sondern auch die Knaben und Weiber,  fast den ganzen
Tag und klaubten das Erz aus . Die Pochbänke , fährt er fort,
sind gewöhnlich 4 Werkschuh lang und breit und aus Bretern
in einander geleimt . An den Seiten und dem Hintertheil sind
wieder Breter angeschlagen , welche fast einen Werkschuh weit her¬
vorstehen ; das Bordertheil bei welchem die Klauber sitzen, ist of¬
fen . Hiebe ! gibt es Einige , fährt Agricola fort , welche das Stück
eines reichen Silbererzes auf einen Stein legen und mit einem
breiten aber nicht dicken Hammer zum Theil quetschen und dann
in ein Faß werfen , zum Theil schroten und das bessere von dem
geringeren klauben , woher sie auch ihren Namen bekommen ha¬
ben . Das Ausgeklaubte sammeln sie dann abgesondert in ver-
schiedne Erzfäßchen . Andere hingegen legen das Erz , welches
nicht so reich an Silber ist , auf den harten , breiten Stein , wie
er sich auf jeder Pochbank findet , quetschen es mit dem Quetscher,
pochen es dann klein und werfen es so in Fäßer , welche bald so
gestaltet -sind , daß sie in der Mitte ein wenig weiter als oben
und unten sind , bald aber auch so , daß sie unten weiter und
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oben enger und mit einem Deckel zugedeckt sind . Bei den letz¬
teren ging zugleich durch ihre Handhabe ein Stabciscn , welches
an beiden Seiten gekrümmt war und dazu diente , daß man es
mit den Händen halten und so den Erzeimer tragen konnte.

Weil aber , bemerkt Bcyer in seiner historischen Nachricht
von den Pochwerken ganz richtig , diese Bemühung zu kostbar
und bei gneisigen und quarzigen Erzen zu langweilig war , hat
man noch auf andre Mittel die Erze zu pochen bedacht sein müs¬
sen . Und diese andre Art die Erze klein zu machen und zu
Schlich zu ziehen , boten Mühlen dar , ähnlich denen , wie man
sie in den ältesten Zeiten , um das Getreide zu malen , baute.
Agricola hat sie in seinem Bergwerkbuche S . 231 — 32 . beschrie¬
ben und auch eine Abbildung davon geliefert . Daß sie aber be¬
reits im dreizehnten Jahrhundert üblich waren , brauchen wir mit
Beyern nicht blos daraus zu schließen , weil man sich damals
auch der Planhcrde schon häufig bodiente , sondern es geht dieß
noch deutlicher aus der Schrift des Albertus hervor , der ihrer
ausdrücklich gedenkt . Und wenn heut zu Tage die Pochwerke zu
Altenberg , Neugeising und in andern Bergstädten Mühlen oder
Pochmühlen genannt werden , so leitet Beyer diese Benennung
mit Recht von den Zeiten her , wo man die Zwitter auf einer
Art Mühlen kleine machte , in welchen statt der jetzt gewöhnlichen
Sandsteine auch wol harte Feldwacken waren.

War nun so auf die eine oder andre Art das Erz zerschroten,
so wurden die Graupen oder der Schlich , in so weit sie noch mit
Schlamm vermischt waren , von den Jungen oder Männern auf die
Planherde gebracht . Diese Planherde wurden so gemacht , daß man
zwei Herdbäume nahm , welche 18 Werkschuh lang , 1 */, Werkschutz
breit und 3 Spannen dick waren , und diese einander gegenüber
in einer geneigten Lage befestigte . An dem halben Theile waren
sie innen ausgehauen (gefalzt ) , um die Breter hineinlegen zu
können und so den Herdboden zu bilden . Hierzu nahm man
Breter , welche 3 Werkschutz lang waren , und setzte diese in die
Quer an einander . Der andre halbe Theil der Hcrdbäume blieb
ganz und ragte eine Spanne hoch über den Boden hervor , da¬
mit das Wasser nicht an den Seiten abfließe , sondern gerade
hinablause . Darauf wurde der Boden mit sechs ausgespannten

6
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leinenen Planen bedeckt und zwar von unten hinauf , damit die

untere von der obern stets ein wenig mit bedeckt werde und das

Wasser mit dem Schlich nicht zwischen den Planen hinuntersickere.

Ueber dem oberen Theile des Herdes lag ein Gerinne . In die¬

ses ward zunächst der Schlich geworfen und nun Wasser hinein¬

gelassen . Dann ward die Schleuse , welche sich am Gerinne be¬

fand , aufgeschlossen . Die Graupen aber wurden mit einer

Kratze (Kiste ) so lange gerieben , bis das Wasser Alles auf die

Planen gebracht hatte . Mit derselben Kiste kehrte man hierauf

langsam die Planen , bis der Schlamm in die Wassertröge oder

Quergcrinne abgelassen war . Die zurückgebliebenen Graupen

aber spielte man in ein Faß , welches daneben gesetzt war und

goß dann das Wasser aus dem Fasse und sammelte so die Grau¬

pen . Bisweilen wurde wol auch der Schlamm noch einmal ge¬

waschen . Indessen mochte denn doch in diesen Planen eben so

wie in den leinenen Säcken , in welchen man das Erz aus der

Grube zog , Manches zurückbleiben und so geschah es , daß Hein¬

rich der Erlauchte am lOten März 1286 mit Einwilligung der

Bürger zu Freiberg und der übrigen Gebirger den Nonnen und

dem Hospitale zu Freiberg den Nießbrauch von diesen Planen

und leinenen Säcken in einer Urkunde förmlich schenkte.

Jetzt endlich war das Erz so weit , daß es in die Schmelz-

hütten geschafft werden konnte.

Hier ward das Erz in einem Ofen geschmolzen , dessen

Mundloch oder Auge , je nachdem das Metall leichtflüssiger war

oder nicht , entweder eine Zeitlang zugeschlossen oder stets offen

gehalten wurde . Zu ihm gehörten hinten zwei Blasebälge (Ge¬

bläse ) und außerhalb des Ofens war ein Loch voll Gestiebe,

welches mit dem Stößel eingetrieben wurde , um es fest zu ma¬

chen. Dieß war der Tiegel , welcher das aus dem Schmelzofen

fließende Metall aufnahm . Das Gestiebe wurde eben so wie der

Herd des Schmelzofens aus nassen , klein gepochten und gesiebten

Kohlen und Erde gemacht . Die Wände des Ofens hingegen

wurden mit Leim bestrichcn.

Da nun , wo die Gruben den Schmelzern viel Erz liefer¬

ten , wurde oft drei Tage und Nächte hindurch ununterbrochen
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in einem und demselben Ofen , wenn er es nur aushielt , geschmol¬
zen . Es war dann gewöhnlich der Ofen etwas größer und mit
zwei Tiegeln versehen , damit das Erz aus dem einen , sobald er
voll war , in den andern fließen könne . Hatte hier ein Schmel¬
zer seine Schicht in zwölf Stunden gethan , so löste ihn ein An¬
derer ab . Sonst wurde eine Schicht , da wo das Erz reich war,
in 8 Stunden , und wenn seine Schmelzung vor Ablauf dieser
Zeit zu Stande kam , in 10 Stunden vollbracht , indem man
dann noch eine andre Schicht zu der ersten hinzufügte . Bei ge¬
ringen Erzen aber , wenn z. B . der Zentner zu 100 Pfund nur
2 Loth Silber enthielt , wurden oft die Steine vielleicht sieben,
bis achtmal gebrannt und geschmolzen . Auf der andern Seite
ward gediegnes Silber von Manchen gar nicht im Schmelzofen
geschmolzen , sondern in geschloßnen Töpfen oder dreieckigen Tie¬
geln in den Probirofen gesetzt. Auch ward es oft in eisernen
Pfannen und nicht im Schmelzofen heiß gemacht.

Unla 'ugbar mußte aber bei dieser ziemlich rohen Art des
Schmelzens eine ungeheure Menge Kohlen und Holz verbraucht
werden . Man baute deshalb auch die Hütten in die Nähe der
damals zum Glück noch sehr bedeutenden Waldungen und nann¬
te sie in Folge dessen Waldwerke,  ein Name , welcher eben so
auf dem Rammelsberge bei Goslar üblich war . Zu diesem
Zwecke wie nicht minder zu anderen durften die Gewerben auch
das Holz , welches bei der Zeche stand und in das Erbe oder zu
dem gemessnen Berge gehörte , von Rechtswegen wegschlagen.
Der eigentliche Besitzer des Grund und Bodens konnte es nicht
hindern . Weil aber die Grubengewerken , wie oben bemerkt
wurde , das gewonnene Erz in Kübeln unter sich vertheilten und
Jeder seinen Antheil besonders ausschmolz , bauten gewiße Privat¬
leute zum Besten armer Gewerben , welche keine eignen Schmelz¬
hütten halten konnten , oftmals dergleichen auf ihre eigne Gefahr
und Unkosten , unterhielten sie mit Holz , Kohlen und den nöthi¬
gen Werkzeugen und erlaubten einzelnen Grubengewerken gegen
Abgabe eines gewißen Hüttenzinses ihre Erze darin zu schmelzen.
Diese Eigenthümer der Schmelzhütten , bemerkt Klotzsch ferner,
bildeten nun besondre Hüttengewerkschaften , wie wir sie noch heu¬
tigen Tages im Obererzgebirge zur Benutzung der niedern Me-

0 '
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tolle hier und da finden . Sie wurden in den alten Zeiten mit

dem Namen der Waldgewcrkcn bezeichnet.

Ohne Zweifel ist hierbei die Hüttcnkost oder der Hütten-

zins nach einem gewißen Antheile der ausgeschmolzcncn Metalle

berechnet und ausgegeben worden . Denn nur hieraus ist es er¬

klärbar , wie der Waldgewerke zu ungemünztem Silber kam . Daß

dieses aber der Fall war , geht aus einer Bestimmung des alten

Freiberger Stadtrcchts hervor , wornach derselbe das zur Ausloh-

nung seiner Arbeiter nöthige Geld nur in der Münze zu Freiberg

einwechseln durfte . Es war nämlich einem Waldgewcrkcn bei

60 Schillingen Strafe und dem Verluste des Silbers verboten,

an Kaufleute und Fremde Silber zu verkaufen . Denn eines

Theils war dieser Handel mit löthigcm Silber blos den Freiber¬

ger Bürgern nachgelassen , um dafür Blei , Wein und Roße ein¬

zukaufen , andern Theils war bei den Waldgcwcrken das Silber

als Hüttenkost anzusehn , womit er zur Auswechslung lediglich

an die Münze gewiesen war . Es durfte ja überhaupt in Zrei-

berg Niemand außer dem Münzmeister und dem , welchem es der

letztere gestattet und geheißen hatte , Geld wechseln . Ja selbst die

Lehnhäuer durften ihr Erz , welches sie, wenn es wenig galt , in die

Erzkammern verkauften , nur um Münzpfcnnige , nicht aber um Sil¬

ber hingeben , widrigen Falls der Verkäufer wie der Käufer jeder

um 60 Schilling gestraft wurde . Nur in dem Falle , wenn der

Lehnhäuerzehntcn , d. h. der Zehnten , welcher von den Neufän-

gern und Gewerken an den Landsherrn abzugeben war , viel im

Lande galt , wenn also der Fürst als oberster Lehnsherr mit seinem

Antheil hinlänglich gesichert und die Grube reich war , mußten

sie die Bergkost d. h. das Arbeitslohn zwar auch von der Münze

entnehmen , konnten aber mit dem übrigen Silber ganz nach ihrem

Gutdünken gebühren . Aus diesen Verhältnißen wird aber auch

ersichtlich , warum kein Waldwerchte (Waldgewerke ) in eine Grube

fahren und kein Häuer Waldwerk haben sollte . Konnte er doch

dann vielleicht Erz entwenden und dieses in seiner Hütte schmelzen.

Eine gleiche Bewandniß hatte es mit dem Zehndner . Dieser hatte

ja des Landesherrn Frohntheil oder den Zehnten sowol bei der Ge¬

winnung als Aufbereitung desselben zu besorgen und so lag auch



85

bei ihm , wofern ihm Waldwcrk zu treiben verstattet war , der

Verdacht einer Entwendung nicht fern.

Ganz ähnliche Einrichtungen treffen wir in dieser Hinsicht

zu Goslar . Denn auch hieb gehörte die Benutzung des Waldes

einem Bergwerke , so weit als seine Wasserleitung reichte und

seine Zeche sich erstreckte . Auch hier wurden ferner die Hütten

von ihren Besitzern an die Gcwerken gegen einen Hüttenzins

vermicthet . Auch hier endlich scheint man , wie in Freiberg , die

Hütten nicht nur in der Nähe von Waldungen , sondern auch in

solchen Gegenden angelegt zu haben , wo Wasser war . Denn in

Goslar mußten auch Lvtpfennige für das Wasser entrichtet wer¬

den . Man bedurfte aber das Wasser zum Theil dazu , um die

Blasebälge zu treiben . Darum trifft man auch bei Freiberg die

meisten Spuren von alten Hütten im Muldcnthalc.
Das Silber jedoch war , wenn es vorn Treibherde kam,

selten so rein , als es die Münze , in welche es abzuliefern war,

verlangte . Denn der Münzmeistcr war verpflichtet zu 60 Mark

löthigcn Silbers nicht mehr als drittehalb Viertürig Kupfers zu¬

zusetzen . Setzte er mehr hinzu , so that er es aus seine Gefahr

uud zog sich Verantwortung zu . Eine Viertung ( l'orto ) bezeich¬

net aber eine viertel Mark Silber und eine Mark betrug 16 Loth.

Es wurde demnach das in der Hütte geschnrolzne Silber alsber-

karcs  Silber erst in das Brennhaus oder wie es damals hieß,

in die Bornegaden  gebracht , um es hier durch eine andre

Behandlung auf den höchsten Grad der erforderlichen Feinheit

zu brennen . Eine solche Bornegade sollte aber nirgends anders

als zu Freiberg bestehen bei 60 Schillingen Strafe , damit der

Münzmcister die feinere Probe stets in seiner Gewalt habe.

Die Münzen selbst nun wurden , wie Klotzsch aus den

noch vorhandncn schließen zu können glaubt , so gemacht , daß

man erst die gegoßne Silberstange vermittelst des Hammers aus

dem Gröbsten bearbeitete und sie dann durch ein sogenanntes

Walzwerk ließ . Denn nirgends ist an ihnen , wie schon Klotzsch

bemerkt hat , die geringste Spur eines Hammerschlags zu bemer¬

ken. Eben so wenig ist aber auch ein Stempelschnitt wahrnehm¬

bar , wol aber trifft man auf den Pfennigen , auch wenn sie

unter einem und demselben Fürsten geprägt sind , die wunder-
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lichsten Figuren . Woher nun diese seltsame Erscheinung ? Diese
schreibt sich, vermuthet Klotzsch sehr richtig , aus der Einrichtung
her , daß in Freiberg alle Jahre von dem Tage Maria Licht¬
meß an der Münzschlag verändert und erneuert wurde , so daß
sich natürlicher Weise eine große Mannichfaltigkeit des Geprä¬
ges nothwendig machte . Vierzehn Tage nach jener Zeit ward
aber allemal die alte Münze gänzlich verboten und wo der Munz-
meister dergleichen im Handel und Wandel antraf , da sollte er
sie , jedoch nur im Beisein des Richters und in eigner Person
brechen und dem Eigenthümer das Silber entweder wieder geben
oder ihn an seine Wechselbank verweisen.

Das Recht des Geldwechsels gehörte nämlich wie schon
oben bemerkt wurde , nur dem Münzmeister und es erstreckte sich
dasselbe nicht blos auf das rohe Silber , sondern auch auf das
verrufne Geld . Ja es legten selbst Bürger ihre Kapitalien in
die Münze , wie in eine öffentliche Geldbank nieder . Wenig¬
stens war dies 1271 mit 220 Mark der Fall , welche Johannes
Iiikllitor ( Krämer ) der ältere und Heinrich Becherer Bürger
zu Freiberg an die Münze unter der Bedingung abgegeben hatten,
daß davon 33 Talente oder Mark jährliche Zinsen an das milde
Hospital zu St . Johannis von den Münzmeistern ausgezahlt
werden sollten.

Das erwähnte Brechen der Münzen ist aber im eigentli¬
chen Sinne des Wortes zu nehmen . Denn was konnte , fragt
Klotzsch , wol leichter umgebogen und endlich gar gebrochen wer¬
den , als eine Blechmünze damaliger Zeit ? Und doch wurden
damals fast ausschließlich Blechmünzen geprägt . Sie mußten aber
auch nach Ablauf eines einzigen Jahres durch den Gebrauch so zer¬
drückt und unkenntlich werden , daß jene Bestimmung sich keines¬
wegs als unnütz erweist . Denn es galt die so leichte Verfäl¬
schung des Stempels zu verhüten . Klotzsch bemerkt hierbei , er
besitze noch viele solche bis zur gänzlichen Unkenntlichkeit zer¬
drückte alte Blechmünzen und habe deren noch viel mehrere in
großen und ansehnlichen Münzsammlungen gesehen . Da aber
der gesetzmäßigen Bestimmung nach so viel Münzen , als in dem
einen Jahre geprägt wurden , in dem andern auch wieder ein-
geschmolzen werden sollten , so sei es allerdings zu verwundern,
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wie eine so große Menge alter Blcchmünzen sich erhalten habe.

Indessen bewiesen auch neue Erfahrungen , daß man ehemals aus

unbekannten Ursachen viele in die Erde vergraben habe , wo man

sie dann später zufällig entdeckte . So seien kurz vor dem Aus-

bruche des Krieges im Jahre 1756 bei einer kleinen sächsischen

Stadt verschleime Blechmünzen aus der Erde gegraben worden,

welche in die Zeiten Heinrichs des Erlauchten sielen . Sie seien

aber von den Findern für Schmettcrlingssamen angesehen und

für eine unglückliche Vorbedeutung des hierauf ausgebrochenen

Kriegs gehalten worden.

Ob aber wirklich damals blos silberne Pfennige , von wel¬

chen 210 auf eine Mark oder 16 Loth Silber mit etwa 3 Gran

Kupfer Präger Gewichts gerechnet wurden , geprägt worden seien,

darüber herrschen unter den Gelehrten verschiedne Meinungen.

Der Umstand freilich , daß größere Münzstücke noch nirgends aus

jenen Zeiten aufgefunden worden sind und daß das Frciberger

Stadtrecht keine andre Münze zur Einwechslung und Umschmel-

zung angibt , als eben jene Pfennige , scheint für die Ansicht der¬

jenigen zu sprechen , welche behaupten , daß diese kleinere Münze

damals das einzige Ausgleichungsmittel gewesen , und daß alle

größeren Zahlungen durch ungemünztes oder rohes Silber gesche¬

hen seien . Allein es hat bereits Klotzsch daraus aufmerksam ge¬

macht , daß wol in den Schillingen (sallllich bereits eine grö¬

ßere Münze vorhanden war . Denn daß keine Urstücke davon

mehr vorgezeigt werden könnten , lasse sich daraus erklären , daß

in jenen Zeiten an Münzen , wie jetzt , wo sie auf beiden Seiten

mit Wappen und Bildnissen versehen seien , nicht gedacht werden

dürfe , sondern daß man damals Stücke von rohem Silber nur

abgetheilt und mit dem Zeichen des Münzmeisters oder einem

andern willkuhrlichen Zeichen bestempelt habe . Er vergleicht sie

in dieser Hinsicht mit den nachherigen Feld - oder Nothmünzcn,

welche noch jetzt in Münzsammlungen zu sehen sind , und fügt

hinzu , daß man grade diese Münzen , als man später von der

früheren Markabtheilung abwich und eine andre Geldrechnung

einführte , als unbequem und unnütz ansehen und sie so als

Bruchsilber zum Tiegel bringen mochte.

Von diesen Schillingen gingen gewöhnlich zwanzig auf
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die Mark . Doch gab es auch eine Rechnungsart , nach welcher
schon viere Eine Mark ausmachten , Einer also vier Loth Silber
enthielt . Dieser letzteren gedenkt das Freiberger Stadtrecht an
einer späteren Stelle , wo es von der Innung der Messerschmiede
handelt und die Gebühren festsetzt, welche bei der Gewinnung
des Meisterrechts zu zahlen seien . Denn dort heißt es : Wer
diese Rechte gewinnen wolle , müsse Eine Mark , das seien vier
Schillinge Groschen bezahlen . Hier geht schon aus dem
Zusätze „ Groschen " hervor , daß es wol auch kleinere Schillinge
gegeben habe . Denn der Name „ Groschen " hat bekanntlich sei¬
nen Ursprung von groß  und bedeutet also eigentlich die größere
Münze im Gegensatze zu der kleineren . Daher in den alten Berg¬
rechten auch der Ausdruck „sieben kurze Schillinge"  vor¬
kommt zum Unterschied von den größeren , deren schlechtweg un¬
ter dem Namen der Schillinge  oder wol auch der Großen
d. h. Groschen gedacht wird und von welchen hier ebenfalls aus¬
drücklich und zwar mehrmals viere auf die Mark gerechnet wer¬
den . Stellen , welche merkwürdiger Weise dem sonst so aufmerk¬
samen Klotzsch entgangen sind . So wäre also ein Geldpfund
(talentum ) oder eine Mark d. h. 16 Loth ungeprägtes Silber vier
großen oder zwanzig kurzen Schillingen und ein kurzer Schilling
zwölf Pfennigen gleich gekommen . Der Pfennig ( donarlus ) aber
würde nach unsrem Gelde wenigstens 17 ^ Pfennig betragen,
doch wol noch höher anzunehmen sein , da der Kupferzusatz , wie
wir oben sahen , viel geringer als beim heutigen Silbergelde war.

Schon hieraus leuchtet die Nothwendigkeit ein , daß
man für kleinere Zahlungen wol auch kleinere Münzen haben
mußte und so dürfte die Vermuthung Klotzschens , daß die sili-
«j»ao, welche in einer Urkunde Ottos vom Jahr 1186 vorkom¬
men , dergleichen halbe Pfennige gewesen seien , manches für sich
haben . Wird doch auch in dem alten Freiberger Stadtrechte der
halben Pfennige Erwähnung gethan , wenn man daselbst unter
andern liest : Keine Frau mag ihrem Manne von seinem Erbe
oder seinem Eigenen weder verkaufen noch versetzen nichts nicht
wider seinen Willen mehr denn drittehalb Pfennige . Schlegel
hat aus späteren Zeiten Kupferabdrücke von dieser Art Münzen
gegeben . In dem lateinischen Zollrcgister der Herrn von Hons-
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bcrg hingegen , welches der Handschrift der alten Stadtgesetze von
Freiberg angefügt ist , wird die kleine Münze mit dem Namen
oluilus bezeichnet.

Außer diesen Freibcrger ' Münzen und dem Golde , welches
sich in ausländischen Bifantern (Byzantinern ) ausgeprägt im Um¬
lauf befand und zum Silber wie 1 zu 10 verhielt , war die Ausgabe
jedweder andren Münze für die Einheimischen verboten . Es lag
daher den Münzmcistern ob, von Zeit zu Zeit auf den Markt zu
gehen und hier die Pfennige der Leute zu besehen . Fand er nun
ungebe , also andre als die gütigen , bei einem Manne oder einer
Frau , bei einem Knechte oder einer Magd , da fragte er : wo¬
her kommen Euch diese Pfennige ? Erhielt er zur Antwort : „ der
oder jener Mann oder meine Frau gab sie mir, ." so konnte er
von Rechtswegen dem Manne oder Boten bis zu dem Hause
desjenigen , welcher sie ausgegeben haben sollte , folgen und konnte
denselben um die Wahrheit dieser Angabe befragen . Im Fall
sich nun das Borgeben bestätigte , so war der Erstere alles An¬
spruchs ledig , der Münzmeister hingegen durfte in dem Haufe,
in Kisten , Kammern und allen Enden nachsuchen , ob sich noch
mehr solcher Pfennige vorfänden . Der Eigenthümer ward hier¬
auf jeden Falls bestraft . Läugnete aber der Mann oder die Frau
dem Manne oder Boten die Pfennige gegeben zu haben , so durfte
man auch nicht weiter nachsuchen , wol aber hielt man den Bo¬
ten fest und strafte ihn . Außerdem hatten jedoch die Münzmei¬
ster sowol mit dem Richter als noch mehr ohne ihn durchaus
nicht das Recht , in einem Hause Aussuchung zu halten . Mochte
Jemand bieder oder böse , reich oder arm sein , sie durften wenig¬
stens in solcher Absicht seine Schwelle nicht betreten . Ist aber,
heißt es in dem alten Stadtrechten weiter , daß es die Münzmei¬
ster nicht lasten wollen und so das Recht der Stadt brechen und
trotzdem in eines Mannes Hause mit Frevel und Gewalt aussu¬
chen , so thut der Hauswirth , er mag sich nun mit Fug oder
Unfstg wehren , kein Unrecht daran . Wenn jedoch die Münzmei¬
ster so stark waren , daß sie mit Gewalt in eines Mannes Hause
Aussuchung hielten und der Eigenthümer sich dessen nicht erweh¬
ren konnte , so blieb derselbe , auch wenn sie wirklich verbotne
Münzen in Kasten oder Kammern bei ihm fanben , doch ohne
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Strafe , weil sie es mit Gewalt und ohne ein Recht dazu zu ha¬

ben gethan hatten , auch nicht nachzuweisen war , daß der Besitzer

die Münzen zu Jemands Schaden hatte ausbieten oder ausgeben

wollen . Konnte doch auch wedkr der Mnnzmeister noch der

Richter einem Manne berkares Silber nehmen , wenn es derselbe

blos in seinem Busen , seiner Tasche , seinem Beutel oder seiner

Hand über den Markt auf der Gasse oder zu dem Thore bei sich

führte oder trug und es demnach nicht ausbot oder wechselte,

noch damit kaufte oder verkaufte . Nur wenn man ihn auf der

That ertappte , daß er es ausgab , wurde er um 60 Schillinge

bestraft , bei bloßem verdachte mußte ihm sein Vergeh » erst ge¬

richtlich bewiesen werden . Fremde hingegen durften frei auch

fremdes Geld ausgeben.
Eine ähnliche Strafe erwartete den , welcher sich unterfing

beschnittene Pfennige leichteren Gewichts oder , wie es in den

Stadtgcsetzcn heißt , geseigerte  Pfennige auszugeben . Zunächst

hatte er nachzuweisen , wie er zu ihrem Besitze gekommen sei.

Konnte er nun seinen Gewährsmann zur gesetzlichen Zeit nicht

aufbringen , so war das Silber verloren und er selbst verfiel in

eine Strafe von 60 Schillingen . Betraf man hingegen Jeman¬

den bei dem Handwerke selbst und ward er dessen vor dem Rich¬

ter und einem gcschwornen Manne überführt , so schlug man ihm

die . Hand ab ; er hätte sich denn an die Gnade des Münzmeisters

gewandt . Gleiche Strafe traf den , welcher mit denAschroten,
das heißt , den von den Pfennigen abgeschnittenen oder abgeschro-

tenen Stücken ergriffen ward , und nicht minder Jeden , welchen

man mit falschen , jedoch auf Freibergischem Eisen (also auf dem

eisernen Münzstempcl Freibergs ) geschlagenen Münzen ertappte.

Noch härter endlich ward der bestraft , welcher mit falschem

Silber ergriffen ward , es mochte dieß nun Kupfer und zwar durch

einen Zusatz von Arsenik das bekannte Weiskupfcr oder auch Ma¬

th an (von Zinn ) sein . Er büßte sein Vergehen mit dem Feuertvde.

Hielten nun die Münzmeister auf dem Felde oder in der
Stadt einen Mann mit falschen Pfennigen oder mit falschem Sil¬

ber an , so mußten sie denselben mit dem falschen Silber oder

den Pfennigen vor den Richter oder den , welcher die Stelle des¬

selben vertrat , zu Haus und Hos bringen . Hier hatten sie zu-
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nächst vor dem Gerichte und den ehrhasten Leuten die Fälschung
zu beweisen , den Mann oder die Frau aber zur Haft zu bringen,
das falsche Geld oder Silber hingegen einem rechtlichen , biedern

Mitgliede der Gemeinde zur Verwahrung zu übergeben . Hier¬
auf beschick sie der Richter zu der nächsten Gerichtssitzung , wo
sie erscheinen und einen Mann , der ihr Wort spreche , annehmen
sollten . Dieser trat dann auf und sprach : Herr Richter , der

Münzmeister hat einen Mann aufgehalten mit Fälschung und hat

ihn in Eure Haft gebracht und will ihn zur Verantwortung zie¬
hen , wie er von Rechtswegen soll . Er bittet um ein Urtheil,
wie er ihn dem Rechte gemäß vor Euch bringen solle . Das Ur¬

theil lautete : so , wie er ihn in die Haft gebracht habe . Fragte
er nun weiter , ob er ihm die Pfennige oder das Silber in die
Hand binden solle , so wurde dieß bejaht . Auf die Frage : ob in
die rechte Hand , wurde der Bescheid ertheilt : in die rechte . Stand
er demnach in Begriff dieß zu thun , so sollte er aber kein Zeter¬

geschrei dazu erheben , das heißt , nicht Zeter über diesen Misse¬
thäter u . s. w . rufen . Denn auf diesen Ruf , der gewöhnlich drei¬
mal wiederholt wurde , sollte Jedermann mit zu der Gerichtsstätte
folgen , um sich von der Rechtmäßigkeit der Klage zu überzeugen.
Es war daher derselbe nur bei gewißen wichtigen Sachen , wo es
sich um Leib und Leben handelte , üblich . Der Münzmeister sollte

hingegen durch den Richter Boten d. h. Zeugen besonders beschei¬
den und aufbieten lassen , daß sie mit ihm gehen und sehen möch¬
ten , wie er verfahre und wie er dem Fälscher sein falsches Sil¬

ber oder Geld dem Rechte gemäß in die Hand bringe und binde.
Auch der Mann , welcher die falschen Stücke aufbewahrte , mußte

mitgehn und vor den Augen der Boten dieselben an derselben
Stätte übergeben , wo man sie dem Verbrecher in die Hand bin¬
den wollte . War dieß geschehen , so kehrte der Münzmeister mit
den Boten zum Gerichte zurück . Hier bat er den Richter , die
Boten zu dem Bekenntniß zu ermähnen , ob er verfahren sei,
wie es recht war . Dann mußte der Fälscher einen Fürsprecher-
haben , den ihm der Richter gab , falls Jener nicht selbst das
Verfahren genau kannte . Zunächst bat nun der Fälscher um ein

Urtheil : ob und wie er vor ihn gebracht ward , ehe er in seine

Haft kam . Dagegen durfte der Münzmeister nichts einwenden , weil
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es ein Nechtsgcbrauch war , daß der Richter bei jedem Menschen,
um dessen Leib und Leben es sich handelte , erst bekennen mußte:

wie er vor ihn gebracht worden , und womit er in die Haft ge¬
kommen sei. Bekannte der Richter , daß er so , wie er da¬

stehe , nicht vor ihn gebracht worden und in die Haft gekommen
sei , so war der Fälscher frei ; im Gegentheile trug der Münz-
meister auf die Fortsetzung der Untersuchung an und bat um ein
Urtheil , ob sich der Beklagte nicht nennen solle . Das konnte die¬

ser nicht verweigern . Gesetzt nun , er nannte sich Hermann , so
sprach der Münzmeister oder sein Fürsprecher also : Er klaget un¬
serm Herrn Gott und seinem Herrn , dem Markgrafen und Euch

Herren , Herr Richter und allen denen , die Friede und Gnade
haben wollen , über denselben Hermann , der da gegenwärtig
steht , seinen Fälscher und des Landes Fälscher , daß der an die
Stätte kam , wo der Münzmeister und seine Eisen Friede und

Gnade haben sollten . Da hat derselbe an dem Münzmeister und
der Münze den Frieden gebrochen und ihm dieselbe gefälschet.
Darauf ist er ihm nachgefolgt , bis er ihn mit den falschen Stücken

ergriffen hat . Dann hat er ihn zu Gericht und vom Gericht in
die Haft und aus der Hast wieder hierher gebracht . Will derselbe es
ihm bekennen , so bittet er um ein Gericht , will er es ihm läug-
nen , so wird er ihn überführen mit den falschen Pfennigen , wie
es recht ist.

Waren Zeugen da zu der Anklage , so wurden nun diese
ermähnt zu bekennen , ob der Beklagte dem Rechte gemäß um
eine Fälschung vor Gericht gezogen worden sei. Dazu gehörte,

daß der Fälscher die falschen Stücke selbst verfertigt , die Leute
damit betrogen oder es zu thun im Begriff gestanden habe . Er¬
klärten sich hierauf die Boten oder Zeugen gegen den Beklagten,
so trat der Fälscher auf oder sein Fürsprecher und sagte : Herr

Richter , nun er hört , daß man seine Pfennige falsch nennt,
bittet er um Boten und deren .Urtheil und bittet Euch um Got¬

tes und des Rechtes Willen , daß Ihr ihm das gönnet , daß man

die Pfennige besehe, ob sie so sind , daß man ihn mit Recht des¬
halb möge vor Gericht belangen an seiner Gesundheit oder was
dann Rechtens ist . Diese Boten oder Zeugen mußte ihm der

Richter geben . Der Münzmeister stellte seiner Seils nun auch
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Zeugen . Unter ihnen mußten zwei geschwornc Männer aus den

Bürgern der Stadt sein . Wenn die Untersuchung aber einmal

bis hierher gediehen war , so stand dem Beklagten keinerlei Wi¬

derrede mehr zu Gebote , so wenig als ihm ein Schwur gestattet

war . Der Münzmeister trug nun darauf an , daß man , ohne

daß es seinem Rechte schade , dem Falscher die Pfennige von der

Hand losbinde , um sie zu besehen . Der Richter erilärtc , sobald

es von Gerichtswegen geschehe, könne es ihm nicht schaden . Dar¬

auf nahmen die Boten die falschen Stücke , die Pfennige oder das

Silber , trugen sie in die Münze und besahen sie da . Bei Pfennigen

galt es zu untersuchen , ob sie auf dem Eisen geschlagen seien.

Sie wurden zu diesem Zwecke gewogen und gezählt . Auf Eine

Ptark kam ein Pfund und 4 — 6 Pfennige . War es Silber , so
wurde es gebrannt und probirt . Sobald das geschehen war , brach¬

ten die Boten die Stücke wieder in die vier (Gerichts ) Bänke.

Der Münzmeister bat um den Bescheid , daß man die Stücke dem

Fälscher wieder in die Hand binde . War das geschehen , so trug

nun der Münzmeister darauf an , die Boten zu mahnen , daß sie

bekennen möchten , was sie gesehen hätten . Wenn hierauf die

Boten aussagten , die Pfennige seien auf dem Eisen geschlagen

und falsch und zu gering , wenn sie auch weissilbcrn seien , so hatte

der Münzmeister nun nichts mehr zu thun , als um ein gerechtes

Urtheil zu bitten , weil er besagten Hermann überführt habe.

Ausrede war dem Letzteren nicht weiter gestattet . Vielmehr trat

der Büttel auf und urtheilte also : Wenn es unrechte Pfennige

sind , auf dem Eisen gewerkt d. h. gearbeitet , so soll man ihm

die rechte Hand abschlagen . Ist es aber falsch Silber , Kupfer,

Mathan oder sind es kupferne Pfennige , so soll man ihn verur¬

teilen zum Feuer . Die Stücke wurden dann nach einem Ur¬

theile des Gerichts dem Verbrecher aus der Hand gebunden

und dem Münzmeister zugesprochen , die Strafe selbst aber an dem

Fälscher bald darauf vollzogen.
Man sieht hieraus , daß der Münzmeister ohne die Gerichte

durchaus nicht , wie es z. B . in Merseburg der Fall war , auf irgend

eine Art selbständig verfahren durfte . Er stand , obwol er landes¬

herrlicher Beamter war , dennoch in dieser Hinsicht unter dem

Stadtgerichte oder den geschwornen Bürgern der Stadt . Indeß
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genoß er zugleich mit dem Bergmeister daS Vorrecht , in der Stadt
wie ein Bürger Schwerd und Messer tragen zu dürfen . Auch er¬
streckte sich sein Aufsichtsrecht über falsche Münzen nicht blos auf
die Stadt , sondern auf das ganze Gebirge , wo man auf Silber
baute , also auf den ganzen Bezirk , wie er im zweiten Abschnitt
dargelegt worden ist . Durften doch die Bemerken und Lehnhäuer
ihr Geld zur sonnabendlichen Auslöhnung nirgends anders her
als aus der Freiberger Münze entnehmen , und waren sie doch
dabei sogar verpflichtet , falls sie den Sonnabend als den bestimm¬
ten Tag nicht innegehalten hatten , es höchstens bis zum Dinstage
abzuholen . Dasselbe galt auch von den Waldwerken . Ja , brach¬
ten diese Silber , welches nicht lüthig war d. h. nicht wenigstens
15 Loth und 3 Quentchen reines Silber auf die Mark hielt,
so konnte der Münzmeister sprechen : Ich will des Silbers nicht,
lasset es löthig brennen und bringt es dann wieder her . Brach¬
ten sie es hierauf nicht wieder , so verbüßten sie 6V Schillinge,
und mußten es immer noch in die Münze schaffen , sobald es die
Münzmeister einmal besehen hatten . Aus dem Geldwechsel aber
mochte auch namentlich ihr Einkommen fließen , und sie hatten
wahrscheinlich schon damals zu diesem Behufe die Münze in
Pacht . Von dem folgenden Jahrhunderte wenigstens ist dieß ge¬
wiß . Denn 1380 wurde Hermann Grunern , Balthajarn von
Maltitz und Ulrichen von Grünrode die Münze auf vier Jahre
für 5000 Schock Groschen überlassen . In unsrer Zeit aber wid¬
mete 1244 der Markgraf Heinrich einen Theil ihres Einkommens,
nämlich 6 Talente Pfennige der Domkirche des Stiftes zu
Meisten zu einem Seelengeräthe für seine Eltern ; was ebenso-
wol ein Theil vorn reinen Ertrage als von den Pachtgeldern sein
kann . Eben so bezogen Johann und Heinrich von Syden 10 Ta¬
lente aus der Freiberger Münze als Lehn und verkauften dieses
an Berthold von Stenzenberg , der es wiederum seiner Seits mit
Einwilligung Heinrichs dem Hospitale zu St . Johannis für sein
und seiner Gattin Agnes Seelenheil als Eigenthum gewid¬
met hatte.

Es stand aber auch die Münze zu Freiberg zu jener Zeit
in solchem Ansetzn , daß ihr Gepräge der Bischofs von Merseburg
1273 seinem Münzmeister zur Richtschnur vorschrieb , wie denn
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der ganze Freibcrger Bergbau mit seinen Einrichtungen schon da¬
mals andern Staaten zum Muster diente . Agricola versichert dieß

wenigstens in Bezug auf das Iglauer Bergwerk , welches wol zu
den ältesten in Böhmen und Mähren gehören dürfte , ausdrücklich
und auch ein neuerer Geschichtschreiber des böhmischen Bergbaus,
nämlich von Sternberg in seinen Umrissen einer Geschichte der

böhmischen Bergwerke , stellt die hinlänglich begründete Behaup¬

tung auf , daß in Jglau die Zusammenstellung und Verbindung

der Gesetze zu einer Bergordnung erst von den deutschen Berg-
beamten unternommen worden sei , welche König Wenzel 1. zu¬

gleich mit dcu deutschen Bergleuten dort eingeführt habe und
welche vielleicht ähnliche Vorschriften aus Deutschland

mitgebracht  hätten . Denn hier hätten bereits unter Friedrich >.

Berggesetze , wenn auch in keiner geregelten Bergordnung bestan¬

den . Ganz andrer Ansicht freilich ist Klotzsch , der das reichge¬

segnete böhmische und mährische Land auch für das Heimathsland
der Berggesetze hielt . Er führt als Beweis zunächst eine Hand¬

schrift der Freibcrger Bergrechie an , welche in groß Folio auf

Pergament mit Mönchsschrift geschrieben auf dem Rathhause in

Freiberg noch aufbewahrt wird . Ihr Alter geht nicht über das

Jahr 1384 zurück , wie Klotzsch aus einem in diesem Jahre ab¬

geschlossenen Vertrage , welcher zuglcichmit eingetragen ist, schließt.

In dieser Handschrift nämlich hat der andere Abschnitt der Berg¬

gesetze die Ucberschrift : daß dies die von den Jglauischcn Bürgern

aufgeschriebenen Bergrechte seien . Eine Behauptung , welche auch

der Pirnaische Mönch bestätigt . Und setzt man mit Sternberg
die Zusammenstellung der Iglauer Bergrechte in das Jahr 125t ),

die der Freibcrger aber mit Fabricius in seinen Freibcrger Jahr¬

büchern in das Jahr 1294 , so könnte auch dieß für die Ansicht

von Klotzsch zu sprechen scheinen . Gleichwol ist es in der Natur

der Sache selbst begründet , daß die Gesetze älter als ihre Samm¬

lung und Zusammenstellung sind . Wenn daher viele Bestimmun¬

gen der Iglauer und Freibergcr Bergrechte eine unverkennbare
Aehnlichkeit haben , wenn ferner die mährischen Berggesetze offen¬

bar deutschen Ursprungs sind , wie dieß alles bereits oben mehr¬

mals angedeutet wurde , so läßt sich Agricolas Nachricht , daß die

Iglauer offen bekannten , ihre Gesetze von den Frcibergern bekom-
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men zu haben , trotz aller jener Klotzschischen Gcgcngründe

ganz gut rechtfertigen und vertheidigen . Bedenkt man hierbei

noch , daß der allerdings ziemlich alte Jglauer Bergbau durch den

Einfall der Tartarcn eine Unterbrechung erlitten und erst durch

Wenzel I . , nachdem dessen Sohn Premysl Ottokar 1250 — 53

als Markgraf eingesetzt war , mit Hülfe der deutschen Bergleute

einen neuen Aufschwung bekommen hatte , so liegt die Annahme

nicht fern , daß unter die neuen gesetzlichen Bestimmungen Wen¬

zels auch so manche bekannte Freiberger aufgenommen und daß

eben deshalb 1294 , wo man in Freibcrg eine Bcrgordnung ent¬

warf , hier die Jglauer als die bereits schriftlich vorhandene wie¬

derum benutzt worden sei.

Aus diesem Grunde dürfte es daher auch angemessner sein,

bei der Frage über den Ursprung mancher alten Bcrgeinrichtun-

gcn den Blick auf Goslar zu richten , wo zwar die Sammlung
der Berggesetze erst dem Jahre 1306 angehört , ihre Grundlage

aber schon 1219 durch den Kaiser Friedrich den zweiten gegeben

war . Wir werden dann finden , daß die Freiberger Bergverfas¬

sung , wenn man dabei von einzelnen Bestimmungen und Ge¬

bräuchen absieht und sie in ihren hauptsächlichsten Grundzügcn

auffaßt , wenigstens eben so viel , wo nicht mehr Aehnlichkeit mit

der Goslarischen als mit der Jglauer hat.
Denn wie in Goslar , so war auch in Freiberg der wich¬

tigste Bergbeamte der Bergmeister.  Dort heißt es gleich im

Anfange der Berggesetze : Der Richter des Rammelbergcs , der auch

wol heißt ein Bergmeister , soll von Rechtswegen sein echt gebo¬

ren und vollkommen an seinem Rechte;  also daß er nirgends sein

Recht verwirkt oder verloren hat mit Diebstahl oder Raub oder

mit anderer offenbaren Bosheit , deren man ihn überführen könnte.

Denn er soll von Rechtswegen sein ein gleicher Richter und recht

richten allen Leuten . Hier in Freiberg beginnen aber die Gesetze

ebenfalls mit den Rechten des Bergmeisters , und der Anfang der¬

selben lautet so : Welcher Mann oberster Bergmeister ist in einem

Fürstenthume , was vor dem geteidingt (gerichtlich bestimmt ) wird,

das geczuget (bezeuget ) er wol mit Rechte auf allem Gebirge in

demselben Fürstenthume . Er hat ja Gericht und Gewalt über

Leib und über Gut , so heißt es in den Stadtgesctzen , auf allem
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berg gehört , so wie der , wem er sie lassen will . Und Schwerd
und Messer mag er tragen und soll zu Rechte wohnen mit einem
Hause zu Freiberg in den Mauern und soll schoßen (Abgaben
zahlen ) mit den Bürgern und sein Gericht mag er setzen in dem
Weichbilde , wo er will . Alle Richter auf dem Gebirge hingegen
und alle Geschwornen von dem Gebirge , die sollen weder Schwerd
noch Messer tragen in der Stadt zu Freiberg und in dem Weich¬
bilde , man erlaube es ihnen denn . Ist aber , daß der Stadtrich¬
ter und die Geschwornen von der Stadt und auch andre Bürger,
die besessen (ansäßig ) sind in der Stadt , auf das Gebirge kom¬
men an allen Enden , wo es ist in dem Lande , und da zu schaffen
haben , die sollen Schwerd und Messer tragen ohne Bare (Strafe)
zu Rechte ; das ist der Stadt Gesetz.

Diese Gerichtsbarkeit war . aber auch im Weichbilde von
Freiberg selbst in enge Grenzen eingeschränkt . Denn unser altes
Stadtrecht sagt hierüber ausdrücklich : Ist daß ein Bergwerk wird
in dem Weichbilde , daß man Schächte senkt oder Kauen setzt
oder Gedinge fährt oder mit Häuern hauet , und daß sich Leute
werren ( bekriegen ) in den Kauen (d. h. den Gebäuden über den
Zechen ) oder in den Schächten , das soll der Bergmeister richten;
auswendig den Kauen jedoch nicht . Ist es aber , daß keine Kauen
da sind , was dann geschieht in den Gruben und an den Leitern
und an der Hängebank , das soll der Bergmeister richten ; was
aber auswendig geschieht , das soll richten der Stadtrichter . Der
Bergmeister mag auch Niemanden verbürgen (sich seiner gerichtlich
versichern ) in dem Weichbilde , er sei beseßen oder nicht oder sei
Bergmann oder nicht , er thue es denn mit dem Stadtgerichte.
Ist aber , daß der Bergmeister sein Gericht setzt in dem Weich¬
bilde und es kommt ein ansäßiger Mann oder ein Mann , der
zu der Stadt gehört , in sein Gericht , der muß wol um Theile
d. h. Kuxe und um Bergwerkssachen sich verantworten , allein um
Schuld und um andre Sachen kann er , wenn er will , die
Sache vor seinen Richter ziehen , der in der Stadt richtet.
Bor diesen muß man ihn dann gebieten und ihm da Schuld
geben , was recht ist. Auch mag endlich der Bergmeister Nie¬
manden in der Stadt , der darin ansäßig ist, - pfänden , er muß

7
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ihn vielmehr verklagen und ist er unangcsessen , so muß er ihn

verbürgen mit dem Stadtgerichte.
Während also die Bürger von Frciberg , beide arme und

reiche auf allem Gebirge in des Markgrafen Lande das Recht

hatten , daß sie da Niemand aufhalten , noch ihr Gut versprechen

durfte , und Leute , welche wegen Unfugs , um Wunden oder aus

andern Ursachen an den Brief kamen (anrüchig wurden ) andrer

Seits an die Geschworenen zu Freiberg gewiesen werden mußten,

konnten doch auch sogar grobe Bergehungen , wenn sie an Berg¬

beamten verübt wurden , selbst bis zur Todesstrafe von den Berg¬

gerichten entschieden werden . Denn wo ein Bergmeister mit den

Schoppen des Nachts ging , um Unfrieden zu steuern , und es

widersetzte sich ihnen Jemand , so daß einer von ihnen in Folge

dessen wund oder todt geschlagen wurde , so soll , heißt es in den

alten Berggesetzen , der Bergrichter mit den Schoppen darnach

ein Gericht darüber niedersetzen und soll den Thäter von Rechts¬

wegen gerichtlich verfolgen . Wenn der Richter das gethan hatte,

so konnte er dem Beklagten , gleichviel ob der von demselben An¬

gegriffene noch lebte oder todt war , auch wol die Hälse ange-

winnen d. h. bis zur Leibesstrafe mit ihm schreiten . Waren

noch andre Leute dabei gewesen und wurde man auch ihrer

habhaft , so sollte dasselbe mit ihnen geschehen . Eben so war es

Sache des Berggerichts Jemanden , der sich in der Grube oder

Kaue mit bösen Worten vergangen hatte , so bald man ihn mit

zwei frommen , unbescholtenen Männern und einem Gewerken

überführen konnte , zu strafen und zwar mit einer Buße von

neun Mark , von welchen drei Mark dem Bergmeister , drei den

Gewerken und drei dem Schawalden (Sachwalter ?) zufielen . Es

betraf diese Bestimmung vorzüglich die Steiger , Grubenzimmer-

leute und Huthmänner , kurz alle die , welche geschworen hatten.

Aehnliche Rechte genoßen auch in Goslar die Berggerichte . Auch

hier wurden in solchen Fällen Wunden als Friedensbruch be¬

straft . Doch waren hier die Gerichtsbezirke strenger geschieden

und Schulden von Bergleuten und Gewerken namentlich an die

Berggerichte gewiesen , wobei jedoch in gewißen Fällen die Wahl

zwischen Berg - und Stadtgerichte frei stand . In Jglau hinge¬

gen erstreckte sich die Gewalt des Berggerichts nicht auf Wunden
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oder Todtschlag ; hier durste der Bergrichter blos die Schwerder
oder Messer wegnehmen und hatte bis auf die geringfügigem Sa-
chen Alles an die Stadtgerichte abzugeben.

Nun hatte aber in Freiberg der Bergmeister auch noch das
Recht , die andern Bergrichter so wie die geschworenen Huth-
leute unter Beiziehung der fürstlichen Beamten und der Ge-
werken einzusetzen und zu bestätigen , so weit als das Fürsten-
thum ging und was vor diesen Bergrichtcrn mit Recht geteidingt
oder gerichtlich verhandelt wurde , durste vor keinen Stadtrichter
gezogen werden . Eben so wenig durfte aber auch ein Bergrichter
Sachen von einem andern Gebirge , wo er nicht Richter war , vor
sein Gericht ziehen . Dieses Recht hatte nur der Richter in Freiberg.
Entstand aber darüber Streit , wie weit ein Bcrggericht gehe oder
wo es sich wende , so entschied man denselben auf folgende Art:
Man nahm eine Körbe , legte darein eine Keilhaue , eine Kratze,
einen Schlägel und zwölf Eisen , hing darauf dieselbe an einen
Rundbaum und ließ sie laufen . So weit man nun das hörte,
so weit erstreckte sich das Gericht des Berges . Auch in Goslar
konnte der Bergmeister einem Andern das Gericht befehlen und
ihn zumMichter einsetzen . In Jglau hingegen geschah sogar die
Einsetzung des Bergmeisters selbst nur von Seiten der Urborarier
und nicht ohne den Willen der Gewerben.

Der Bergmeister in Freiberg wie in Goslar war aber auch
zugleich der oberste Leiher , das heißt , ein jeglicher Oberbergmei¬
ster hatte als oberster Leiher die Gewalt , daß er jegliche Gänge
einem jeglichen Bergmann leihen konnte nach des Fürsten Rechte
also , daß er die Gänge hieß bauen , wie recht war und wie der
Herrschaft Nutz und Frommen daran erkannt ward . Er hatte
ferner die Verpflichtung , alle Wochen , wo es Noth war , oder
wenigstens binnen vierzehn Tagen einmal alle Bergwerke , wo
man arbeitete , zu bereiten . Dabei hatte er sein Augenmerk dar¬
auf zu richten , ob man nützlich arbeite oder nicht . Er hatte die
Hinderniße , welche zu seiner Kenntniß kamen , abzuwenden und
zu verhindern , daß weder die Arbeiter Jemanden betrogen noch
daß sie selbst an ihrem Lohne oder ihrer Kost gehindert wurden.
Und wagten arme Leute nicht ihm ihre Noth zu klagen , so sollte
er die Klage gar nicht abwarten , sondern die Ungebührniße von

7 *



100

freien Stücken abstellen. Bei dem Verdingen der Arbeit sollte er
ebenfalls wo möglich zugegen sein, sich dabei vor allen der Ge¬
wissenhaftigkeit des Stufenschlägers, welcher das Zeichen von dem
verdungenen Lachtermaße in das Gestein zu hauen hatte, versichern
und dann darauf sehen, daß eben so wol die, welche gedungen
waren als die Gewerken für ihre Kost hinlängliche Bürgschaft
gaben, um spätern Hemmungen dadurch vorzubeugen. Wenn da¬
her die Gewerken nicht zu dem Gedinge gekommen waren und
man sich auch nachher ihrer Kost nicht hatte vergewissern können,
so sollte sie der Bergmeister fordern helfen und sie mit Gewalt
dazu bringen, daß sie ihre Kost abtrugen. Darum hatte auch
Zeder, welcher außerhalb des Landes wohnte, wenn er in Frei-
berg Bergbau trieb, einen Mann zu bestellen, der volle Gewalt
hatte, für seinen Theil zu antworten, mochte es die Kost oder
andre Sachen betreffen. Wenn aber Einer seine Kost nicht zahlte,
so konnte er zunächst seinen Theil (Kux) zum Ersatz abtreten;
wollte jedoch der Arbeiter den Theil für seine Pfennige oder sei¬
nen Lohn nicht haben, so sollte der Voigt, in dessen Gerichte
der säumige Gewerke seinen Wohnsitz hatte, wenn ihm darüber
eine Aufforderung vom Bergmeister zuging, dem Arbeiter durch
Pfändung des Schuldners zu seinen Pfennigen verhelfen. Denn
die fürstlichen Vögte waren überhaupt verpflichtet, dem Berg-
meister und den Richtern beizustehen, zu helfen und zu rathen,
wo es verlangt wurde. Die Pfändung stand jedoch, wenn es
die übrigen Verhältniße gestatteten, dem Bergmeister auch wol
selbst zu, wenn ein Gewerke' seine Kost nicht zahlte. Verboten
aber war es ihm Theile d. h. Kuxe zu heischen von dem, welchen
ex mit einem Bergwerk belieh; mochte er nun darum bitten, oder
sie mit seinen Pfennigen kaufen wollen. Bekam er Theile, so
hatte er sie zu bauen, wie jeder andre Gewerke, und dem Bür¬
germeister  zu Freiberg lag es ob, daraus zu sehen, daß der
Bergmeister als Gewerke auch seine Schuldigkeit in jeder Hinsicht
erfülle.

In Goslar waren die Befugniße des Bcrgmeisters ganz
gleicher Art; in Jglau hingegen erblicken wir vielmehr die Urbo-
rarier in dem Besitze dieser Rechte. Diese Urborarier aber stan¬
den an der Spitze der geschwornen Bürger und hatten im Ver-
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ein mit diesen die Oberleitung und Oberaufsicht zu führen , zu

leihen , zu messen und zum Theil auch die Bergbeamten einzu¬
setzen , kurz sie vereinigten die Rechte der Sechsmänner und des
Raths in Goslar oder der 24 geschwornen Bürger in Freiberg

mit denen , die hier dem Bcrgmeister noch insbesondre zukamen.
In Freiberg stand nämlich früher an der Spitze ein mark-

gräflicher Voigt mit 24 geschwornen Bürgern , welche Alles , was
sich in Freiberg oder auf den Gebirgen  ereignete , zu schlich¬
ten hatten , so daß dergleichen Händel nicht an den markgräflichen
Hof gezogen werden sollten . Heinrich der Erlauchte hatte noch
d. 6ten Jul . 1255 diese Einrichtung bestätigt . Friedrich der Ge-
bißne erweiterte diese Rechte der Bürger in sofern , als er den
Voigt wegließ und 1294 verordnete , daß die geschworenen Bür¬
ger gewaltig sein sollten , sein Recht zu rügen und alles dasjenige
festzusetzen , was ihm , der Stadt und dem Bergwerke nützlich
wäre . Hierin erblickt Klotzsch nicht mit Unrecht den Ursprung
des Bergschöppenstuhls . Doch beschränkte sich die Thätigkeit des¬
selben auf wichtigere Rechtsfälle und auf das Erbbereiten , er¬
streckte sich hingegen durchaus nicht aus das Verleihen der Gänge

oder gar auf die Anstellung der Beamten , wie in Jglau . We¬
niger auffällig erscheint es , wenn in Goslar , als einer freien
Reichsstadt , der Rath die Beamten anstellte.

Dem Bergmeister nun stand in Freiberg wie in Goslar
zunächst der Berg schrei der  zur Seite , welcher , wie schon sein
Name besagt , das Wenige aufzuschreiben hatte , was in des Berg¬

meisters Buch oder Tafel einzutragen war . Doch konnte diese
Tafel oder dieses Buch auf Niemand Zeugniß geben . Ein sol¬
ches Ansehn genoß blos das , was in förmlichem Gericht von den

Schoppen , ohne welche überhaupt der Bergmeister kein Recht
sprechen durfte , also in den vier Bänken mit Wissen derer , die
das Gericht setzen halfen , niedergeschrieben ward . Zugleich ward

er aber auch , wie es scheint , von dem Markgrafen zugezogen,
wenn es galt Urkunden in Bergsachen auszustellen , wie wir denn
unter einer Urkunde Heinrichs vom Jahr 1286 einen Notarius
nwutinm, Namens Hildebrand erwähnt finden.

Zu den Bcrgbeamten gehörte endlich außer dem Münz-
mei st er noch der Zchndner.  Diesem lag vor allen die Ein-
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nähme des zehnten Theils von den Bergwerknutzungen und wenn

der Landesherr selbst auf der Zeche mitbaute , die Erhebung der

Ausbeute ob . Wahrscheinlich hatte er aber auch noch die Ein¬

nahme des Hüttenzinses zu besorgen . Denn Jeder , der auf eines

Herren Gute , es mochte nun Erbe oder eigen , weltlich oder geist¬

lich sein , Hütten baute , hatte dem Fürsten , in dessen Herrschaft

es lag , Hüttenzins zu entrichten . In Goslar fielen seine Ge¬

schäfte zum Theil dem Frohnknechte mit zu.

Vierter Abschnitt.

Inhalt.
Gründung der Stadt Freiberg nebst Beschreibung ihrer vorzüglichsten

Gebäude sowcl als ihrer ersten Einrichtungen , Sitten und Gesetze.
Als Quellen wurden außer den schon erwähnten benutzt unter den:
Urkunden . 1) Nach 1188. Ein alt Verzcichniß etlicher Abtcigüter

zu Zeiten der Agnes , welche 1188 Aebtissin ward , 1210 es aber nicht mehr
war . S . KkUrier-i ^ ntic û. OnestlindurA . —-6. Darin werden 6
msrcss k'ribergensiZ srAenri erwähnt . 2) Eine u . v. 18ten März 1221.,
worin M . Jutta , Heinrich ihr Sohn und Landgr . Ludwig v. Thüringen d.
Kloster Alten Zelle v. Zoll befreien und unter andern des ^ cttocsius <Ie VlH-
bercb gedenken. S . 8vIiIeAeI äs 6eII . vsi . p . 43 — 44. 3) v. 3ten Apr»
1224. Papst Honorius III . best. d. Freib . Hospital . S . Wilisch Freib. Kir-
chenhistor. 6oä . viplom . S . 1 — 2. 4) v. 4ten Jul . 1225. M . Heinrich d.
Erl . bestätigt dem Kl . Altenzelle die Güter und gibt ihm alle psrocliias In
Vribere , sci' Iicet 8» Ri-ikise , 8 . kelil , 8 . Iscobi , 8 . Xieolsi , 8 . Donsti
et bospilsle psuperum , cuin omnibus sttiiientiis . 8 . 35 icleliurAi ^ nli-
gui ». HIsrZgrsv . IVlienici. r . II . 1>. 28 . 5) 1227. Zwei Urkunden Heinrichs,
obersten Woizts zu Freiberg über eine Stiftung d> Hospit . worin der Ein¬
künfte vom 8cI>rorsm1>!><)Iit gedacht wird. S . Klotzsch das Schrotamt . S.
111 — 116. 6) 1230. U. v. Rupprecht über d. Schenk, eines Talents v.
Schrotamt an das Hospit . Ebcndas. S . 117 — 118. 7) 29 Mai 1230.
Papst Gregor . IX . Orevs f. d. Hospit . zu Freib. S . Wilisch a. a. O. S.
3 — 4. 8) 19 März 1233. Bischofs Heinrich v. Meisten bestät. f. d. Hosp.
d. freien Kirchhof. S . Ebendas. S . 6. 9) I Oktobr. 1233. M . Heinrich
nimmt das Hospital in seinen Schutz. Als Gründer kommen vor : der Boigt
Heinrich und Ludwig von Honsberg. Außerdem Herrmann, pleksnus L. ? «-
t,i . S . llo -o . Ilenr . III. x . 297 — 98. 10) d. 29. vcbr . 1243. M . Heilt-
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